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Verleihung des Ehrenzeichens am Bande für 
Verdienste um die Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk (THW) und das Bayerische Rote 
Kreuz (BRK) 
 
Für die jahrzehntelange verdienstvolle ehrenamt-
liche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk, Orts-
verband Dillingen, hat der Bayerische Staatsmi-
nister des Innern, für Sport und für Integration das 
Ehrenzeichen am Bande  
 
für 25-jährige Dienstzeit 
Herrn Manuel Baumann, Bergheim 
Herrn Andreas Paul, Holzheim 
Herrn Thomas Starz, Blindheim 
Herrn André Hattler, Blindheim 
 

für 40-jährige Dienstzeit 
Herrn Johann Keiß, Finningen 

 

für 50-jährige Dienstzeit 
Herrn Josef Demharter, Dillingen 

Herrn Ferdinand Knaus, Dillingen 

 

verliehen sowie Dank und Anerkennung ausge-
sprochen. 
 
Gleichzeitig hat der Bayerische Staatsminister 
des Innern, für Sport und Integration, Joachim 
Herrmann, für jahrzehntlanges verdienstvolles 
ehrenamtliches Wirken im Kreisverband Dillingen 
des Bayerischen Roten Kreuzes  
 
das Ehrenzeichen zweiter Klasse für 25-jäh-
rige Dienstzeit 
Herrn Sven Magosch, Lauingen 
Frau Anita Konrad, Steinheim 
Herrn Markus Linder, Mörslingen 
 
das Ehrenzeichen erster Klasse für 40-jährige 
Dienstzeit  
Herrn Markus Heigl, Wertingen 
Frau Waltraud Straubinger, Lauingen 
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das große Ehrenzeichen für 50-jährige Dienst-
zeit 
Herrn Alfred Kindl, Dillingen 
Herrn Johann Mayer, Wittislingen 
Herrn Ernst Schoupa, Gundelfingen 
Herrn Hans Kaltner, Lauterbach 
Herrn Harald Bachler, Höchstädt 
 
verliehen und ebenfalls Dank und Anerkennung 
ausgesprochen. 
Dillingen a.d.Donau, im März 2024 
 
Markus Müller 
Landrat 
 

 
 

Haushaltssatzung des Schulverbandes der 
Grundschule Bächingen, Landkreis Dillingen 

a.d.Donau für das Haushaltsjahr 2024 
 
I. 
 

Aufgrund des Art. 9 BaySchFG in Verbindung mit 
Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff GO erlässt 
die Verbandsversammlung für den Grundschul-
verband Bächingen folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird im Ver-
waltungshaushalt in den Einnahmen und Ausga-
ben auf 

 

428.400,00 Euro 

 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben auf 

 

59.900,00 Euro 

 

festgesetzt. 

  

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 

 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
(1) Verbandsumlage 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird 
für das Haushaltsjahr 2024 auf 329.300,00 
Euro festgesetzt. 

 
Für die Berechnung der Verbandsumlage 
2024 wird die maßgebende Schülerzahlen 
nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 heran-
gezogen. Diese beläuft sich auf 88 Schüler 
und setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Gemeinde Bächingen a.d.Brenz 55 Schüler 

Gemeinde Medlingen 33 Schüler 

Zusammen 88 Schüler 

 

Die Verbandsumlage wird auf 3.742,05 Euro 
je Verbandsschüler festgesetzt. 

 

(2) Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 70.000,00 Euro festgesetzt. 

 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men 

 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2024 in Kraft. 

 

Bächingen a.d.Brenz, den 08.04.2024 

Schulverband für Grundschule Bächingen 
a.d.Brenz 
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Siegmund Meck 

1. Bürgermeister Gemeinde Bächingen 

Verbandsvorsitzender 

 
II. 
 

Das Landratsamt Dillingen a.d.Donau als Rechts-
aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
18.03.2024 
Nr.: 30-9740/23 festgestellt, dass die HH-Satzung 
keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 
III. 
 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 65 
Abs. 3 GO bekannt gemacht. Die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen liegt für die Dauer ihrer 
Gültigkeit in der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Gundelfingen (Rathaus Zimmer 31) 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsicht bereit. 
 
Gundelfingen, den 09.04.2024 
 
 
Siegmund Meck 

1. Bürgermeister Gemeinde Bächingen 

Verbandsvorsitzender 

 
Haushaltssatzung  

des Schulverbandes für die 

Zacharias-Geizkofler-Grundschule  

Haunsheim 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
I. 
 

Aufgrund des Art. 9 BaySchFG in Verbindung mit 
Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff GO erlässt 
die Verbandsversammlung für den Grundschul-
verband folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird im Ver-
waltungshaushalt in den Einnahmen und Ausga-
ben auf 

 

279.900,00 Euro 

 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben auf 

 

52.400,00 Euro 

 

festgesetzt. 

 
§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

(3) Verbandsumlage 

Der durch sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finan-
zierung von Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 
238.600,00 Euro festgesetzt. 

 

Für die Berechnung der Verbandsumlage 
2024 wird die maßgebende Verbandsschüler-
zahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 
herangezogen. Diese beläuft sich auf 84 Ver-
bandsschüler und setzt sich wie folgt zusam-
men: 

Gemeinde Haunsheim     76 Schüler 

Gemeinde Bachhagel        8 Schüler 

Zusammen                       84 Schüler 

 

Die Verbandsumlage wird auf 2.840,48 Euro 
je Verbandsschüler festgesetzt. 

 

(4) Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht festge-
setzt. 

 
§ 5 
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 40.000,00 Euro festgesetzt. 

 
§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men 

 
§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem  

1. Januar 2024 in Kraft. 

 

Haunsheim, den 08.04.2024 

Schulverband für die Zacharias-Geizkofler-
Grundschule Haunsheim 

 

Christoph Mettel 

1. Bürgermeister Gemeinde Haunsheim 

Verbandsvorsitzender 

 
II. 
 

Das Landratsamt Dillingen a.d.Donau als Rechts-
aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
18.03.2024 Nr.: 30-9410/24 festgestellt, dass die 
Haushaltssatzung 2024 keine genehmigungs-
pflichtigen Teile enthält. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 65 
Abs. 3 GO amtlich bekannt gemacht. Neben der 
Haushaltssatzung liegt gleichzeitig der Haushalts-
plan bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung, zur öffentlichen Einsicht-
nahme in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Gundelfingen a.d. Donau (Rathaus 
Zimmer 31) und in den Gemeindekanzleien der 
Schulverbandsgemeinden innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 
 
Haunsheim, den 09.04.2024 

                                                 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenver-
kehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der 

 
Mettel 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 
Bekanntmachung 
 
Das von der Sparkasse Dillingen-Nördlingen aus-
gestellte Sparkassenbuch Nr. 3213068764, lau-
tend auf den Namen Erwin und Sonngard Gröner, 
ist verloren gegangen. Der Inhaber wird hiermit 
aufgefordert, das Sparkassenbuch innerhalb von 
drei Monaten, von der Veröffentlichung an gerech-
net, unter Geltendmachung seiner Ansprüche bei 
uns vorzulegen. Andernfalls wird das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt. 
 
Dillingen a.d. Donau, den 11.04.2024 
Sparkasse Dillingen-Nördlingen 
 

 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 
des Landkreises Dillingen a.d.Donau über die 
Festsetzung des Deutschlandtickets ein-
schließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif 
im Kalenderjahr 2024 
 

I. Hintergrund 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das 
im Jahr 2023 erfolgreich eingeführte Deutschland-
ticket als digitales und deutschlandweit gültiges 
Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) über das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. 
Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermög-
licht den Fahrgästen mit einem einfachen und 
günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und 
stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV 
dar. Aufgrund der beim Erlass der allgemeinen 
Vorschrift noch ausstehenden bundesweiten Ent-
scheidungen zur Ausgestaltung des Deutschland-
tickets im Jahr 2024 war entsprechend einem 
bundesweit abgestimmten Vorgehen die Umset-
zung des Deutschlandtickets im Kalenderjahr 
2024 zunächst bis zum 30. April 2024 vorgenom-
men worden. Die Verkehrsministerkonferenz hat 
mit Beschluss vom 22. Januar 2024 festgestellt, 

Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des 
Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrs-
dienste (ABl. L 354/22). 
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dass unter der Annahme der in der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs mit 
Herrn Bundeskanzler vom 6. November 2023 be-
schlossenen Übertragung der Finanzierungsmittel 
aus dem Kalenderjahr 2023 die von Bund und 
Ländern zur Verfügung gestellten Mittel auch 
ohne eine Anhebung des Deutschlandticketprei-
ses im Kalenderjahr 2024 ausreichen werden. 
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandti-
ckets für Auszubildende, Studierende und Freiwil-
ligendienstleistende (Ermäßigungsticket) wurde 
im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungsgrup-
pen ein attraktives tarifliches Angebot geschaffen. 
Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro gegenüber 
dem regulären Deutschlandticket reduziert. Diese 
weitergehende preisliche Reduktion wird vom 
Freistaat Bayern getragen. 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis 
den Ausgleich der Auswirkungen des Deutsch-
landtickets einschließlich des Ermäßigungstickets 
im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des 
allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vor-
schriften zu regeln. 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im all-
gemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet 
zum 1. Januar 2024 sowie eine rechtskonforme 
Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der 
Landkreis Dillingen a.d.Donau eine allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Allge-
meinverfügung. Die allgemeine Vorschrift regelt 
rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Land-
kreises Dillingen a.d.Donau tätigen Verkehrsun-
ternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerken-
nung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug 
einen Ausgleich der hierdurch entstehenden fi-
nanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die 
Richtlinien des Freistaates Bayern zur Umsetzung 
der Vorgaben der Muster-Richtlinien Deutsch-
landticket 2024 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 
2024, Anlage 2). Hierdurch werden die Vorgaben 
zum Deutschlandticket bezogen auf das Zustän-
digkeitsgebiet des Landkreises Dillingen a.d.Do-
nau im Kalenderjahr 2024 umgesetzt. Die hiesige 
allgemeine Vorschrift gilt für das gesamte Kalen-
derjahr 2024 und ersetzt somit die entsprechend 
dem oben genannten bundesweit abgestimmten 
Vorgehen zunächst befristet bis zum 30. April 
2024 vom Landkreis Dillingen a.d.Donau erlas-
sene allgemeine Vorschrift vom 18.12.2023. 

 
 

II. Allgemeinverfügung 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Ab-
satz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Ab-
sätze 1 und 3 sowie Artikel 9 Absatz 1 des 
Gesetzes über den öffentlichen Personen-
nahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 
1. Januar 2024 geltenden Fassung) sowie Ar-
tikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buch-
stabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
erlässt der Landkreis Dillingen a.d.Donau die 
nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Fest-
setzung des Deutschlandtickets als Höchstta-
rif im allgemeinen öffentlichen Personennah-
verkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewäh-
rung von Ausgleichsleistungen für finanzielle 
Nachteile im Zusammenhang mit der Beför-
derung von Fahrgästen mit einem Deutsch-
landticket im Kalenderjahr 2024. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Gel-
tungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift (dazu Nr. 2.4) öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste des allgemeinen 
ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, wäh-
rend der Laufzeit dieser allgemeinen Vor-
schrift (dazu Nr. 8) das Deutschlandticket 
im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regiona-
lisierungsgesetzes (RegG) als Höchstta-
rif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorga-
ben dieser allgemeinen Vorschrift ent-
sprechend Nr. 2.2 anzuerkennen (im Fol-
genden Tarifanerkennung oder Tarifan-
erkennungspflicht).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von 
Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von 
Fahrgästen mit einem gültigen Deutsch-
landticket zu den bundesweit einheitlich 
geltenden Tarifbedingungen gemäß den 
Tarifbestimmungen Deutschlandticket in 
der jeweils geltenden Fassung (https://in-
foportal.mobil.nrw/koordinierungs-
rat.html), ohne dass den Fahrgästen 
hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die 
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Anerkennung des Deutschlandtickets 
verpflichtet das Verkehrsunternehmen 
nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden 
gelten diesbezüglich die entsprechenden 
Regelungen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags zwischen dem 
Verkehrsunternehmen und der jeweils 
zuständigen Behörde (gemeinwirtschaft-
liche Verkehre, dazu Nr. 3.1). Die Ver-
kehrsunternehmen sind im Zusammen-
hang mit der Anerkennung des Deutsch-
landtickets zudem berechtigt und ver-
pflichtet, an der bundesweit abgestimm-
ten Einnahmeaufteilung für das Deutsch-
landticket (vergleiche Beschlussfassung 
für ein bundesweites Clearingverfahren 
zur Zuscheidung der Einnahmen aus 
dem Deutschlandticket auf Basis des 
Leipziger Modellansatzes in der jeweils 
geltenden Fassung (https://infopor-
tal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) 
teilzunehmen. Entsprechend sind die 
hierfür erforderlichen Daten bereitzustel-
len, bestehende Einnahmenansprüche 
vollumfänglich geltend zu machen und 
gegebenenfalls diese Ansprüche über-
schießende Einnahmen abzugeben. 
Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen 
aus dem Deutschlandticket kein Nach-
teilsausgleich in Anspruch genommen 
werden muss, ist der den Soll-Einnahme-
wert 2024 übersteigende Betrag entspre-
chend den Vorgaben eines unter Beteili-
gung der Betroffenen festzulegenden 
Systems zu verteilen. Konkretisierungen 
und ausführende Bestimmungen zum 
Leipziger Modellansatz und der Einnah-
meaufteilung sind entsprechend zu be-
achten. Die Verkehrsunternehmen sind 
zudem verpflichtet, wenn und soweit im 
Zusammenhang mit der Tarifanerken-
nung erforderlich, Tarifgenehmigungsan-
träge für das Deutschlandticket selbst zu 
stellen oder bei entsprechenden Tarifan-
trägen Dritter mitzuwirken und keine Ein-
wände hiergegen vorzubringen. Sie ha-
ben in dem möglichen und erforderlichen 
Umfang an der bundesweit einheitlichen 
Umsetzung des Deutschlandtickets mit-
zuwirken. Die Umsetzung des Deutsch-
landtickets entsprechend den bundes-
weit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist 
technisch unter Einsatz entsprechender 

Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bun-
desweit abgestimmten Eckpunkte zur 
Kontrolle des Deutschlandtickets sind 
einzuhalten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne 
von Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförde-
rung von Studierenden, Auszubildenden 
und Freiwilligendienstleistenden mit ei-
nem gültigen ermäßigten Deutschlandti-
cket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 
1. Die Verkehrsunternehmen sind im Hin-
blick auf die Anerkennung des Ermäßi-
gungstickets zudem berechtigt und ver-
pflichtet, bei der bundesweiten Einnah-
menaufteilung wie folgt vorzugehen: Das 
Ermäßigungsticket ist bei der bundeswei-
ten Einnahmeaufteilung mit dem regulä-
ren Preis des Deutschlandtickets ohne 
die ergänzende Ermäßigung in Bayern 
anzusetzen.  

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen 
Vorschrift erstreckt sich geografisch auf 
das gesamte Gebiet, für das der der 
Landkreis Dillingen a.d.Donau unter Be-
rücksichtigung von bestehenden Rege-
lungen zu Kooperationen i.S.v. Art. 7 
BayÖPNVG, Verordnungen, Zweckver-
einbarungen nach Art. 9 Abs. 1 
BayÖPNVG sowie bestehenden Verein-
barungen zur Übertragung von Zustän-
digkeiten mit benachbarten zuständigen 
Behörden, die Befugnis als zuständige 
Behörde im Sinne des Artikel 2 Buch-
stabe b) der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV in-
nehat.  

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge; Abschluss von 
Umsetzungsvereinbarungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrs-
dienste im allgemeinen öffentlichen Per-
sonenverkehr auf Grundlage öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge erbracht werden 
(gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), 
gelten die Regelungen dieses öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags einschließ-
lich etwaiger Ergänzungen oder Nach-
träge im Grundsatz vorrangig vor den 
Regelungen dieser allgemeinen Vor-
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schrift. Dies gilt insbesondere für die öf-
fentlichen Dienstleistungsaufträge im 
AVV-Regionalbusverkehr und für die Be-
trauung der Stadt Augsburg. Dies gilt in 
Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerken-
nung nur insoweit, wie der jeweilige öf-
fentliche Dienstleistungsauftrag eine ent-
sprechende Pflicht zur Anerkennung des 
Deutschlandtickets enthält; im Übrigen 
ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht 
einschließlich der hierfür zu gewähren-
den Ausgleichsleistungen aus dieser all-
gemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der 
Tarifanerkennung im Einzelnen, die Er-
mittlung und Abwicklung der Ausgleichs-
leistungen sowie der erforderlichen 
Nachweisführung hierfür erfolgt auf 
Grundlage des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags unter vollständi-
ger Beachtung der Regelungen dieser 
allgemeinen Vorschrift. 

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrs-
dienste eigenwirtschaftlich erbracht wer-
den, können zur Umsetzung dieser allge-
meinen Vorschrift, soweit erforderlich, 
Umsetzungsvereinbarungen zwischen 
dem jeweiligen Verkehrsunternehmen 
und der Landkreis Dillingen a.d.Donau 
abgeschlossen werden. In der Umset-
zungsvereinbarung kann insbesondere 
die konkrete Abwicklung der Ausgleichs-
leistungen sowie der Nachweisführung 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift geregelt werden. Die Umset-
zungsvereinbarung begründet keine ei-
genständigen Tarifanerkennungspflich-
ten oder Ausgleichsansprüche.  

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
Anspruch auf Ausgleichsleistungen für 
die ihnen durch die Anerkennung des 
Deutschlandtickets entstehenden finan-
ziellen Nachteile. Die finanziellen Nach-
teile ergeben sich dabei aus einer Ge-
genüberstellung der Situation mit Aner-
kennung des Deutschlandtickets (Mit-
Fall) und der Situation mit Anwendung 
der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-
Fall) unter Berücksichtigung sämtlicher 
hiermit jeweils verbundenen positiven 

und negativen Effekte. Bei der Gegen-
überstellung sind die nachfolgenden 
Grundsätze zu beachten; die Einzelhei-
ten sind bei Bedarf im Rahmen des je-
weils zugrundeliegenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags oder einer Um-
setzungsvereinbarung nach diesen 
Grundsätzen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der 
Ausgleichsleistungen gelten die Nrn. 
4.3.1 bis 4.3.4 der Richtlinien Bayern 
2024 (Anlage 2).  

Für neu eingeführte verkehrliche Ange-
bote, für die keine Referenzwerte in den 
Monaten Januar 2019 bis Dezember 
2019 ermittelt werden können, ist zur Er-
mittlung der Soll-Einnahmen ausnahms-
weise die Nutzung von entsprechenden 
Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. So-
fern keine Werte aus den Vorjahren be-
stehen, sind validierte Prognosedaten 
zulässig. Diese Prognosedaten müssen 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutsch-
landticket und der preislichen Elastizität 
beim Nachweisverfahren validiert wer-
den. Eine Fortschreibung der hochge-
rechneten Fahrgeldeinnahmen im Ver-
hältnis zu der Veränderung der Betriebs-
leistungen im Kalenderjahr 2024 gegen-
über dem Referenzzeitraum des Kalen-
derjahres 2019 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 
der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt nicht, 
soweit bei der Ermittlung der Soll-Ein-
nahmen die Betriebsleistungsverände-
rung durch die Nutzung von entspre-
chenden Ist-Daten aus dem Referenz-
zeitraum des Jahres 2022 oder Progno-
sedaten bereits berücksichtigt ist.  
Dies gilt gleichermaßen auch für das Er-
mäßigungsticket zum Deutschlandticket; 
dieses ist im ersten Schritt bei der Ermitt-
lung der Höhe der Ausgleichsleistungen 
wie das reguläre Deutschlandticket zu 
berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist 
eine gesonderte Darstellung der Höhe 
der zusätzlichen Ausgleichsleistungen 
für die Ermäßigungstickets nach Maß-
gabe von Nr. 4.1.4 erforderlich. 

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe 
Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 
2023 gewährten Ausgleichsleistungen 
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auf Grundlage des § 45a PBefG war zur 
Vermeidung von Verwerfungen im Zu-
sammenhang mit der Tarifanerkennung 
des Deutschlandtickets eine entspre-
chende Erklärung zum Verfahren der Be-
rechnung der Ausgleichsleistungen erfor-
derlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 
24. Juli 2023 angepasst. Der Ausgleich 
nach § 45a PBefG wird durch eine lan-
desgesetzliche Regelung ersetzt. Ver-
kehrsunternehmen erhalten für Linien-
verkehre mit einer Genehmigung, deren 
Laufzeit bis spätestens zum 30. Septem-
ber 2024 beginnt, während der gesamten 
Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen 
nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für 
Linienverkehre mit einer Genehmigung, 
deren Laufzeit zwischen dem 1. Okto-
ber 2024 und dem 31. Dezember 2024 
beginnt, erhalten sie diese Leistungen 
längstens bis zum 31. Juli 2033. Hiervon 
ausgenommen sind eigenwirtschaftliche 
Genehmigungen, die sich in Bezug auf 
eine Vorabbekanntmachung, die inner-
halb des Kalenderjahres 2023 veröffent-
licht wurde, durchgesetzt haben. Die 
Laufzeit dieser Genehmigungen kann 
auch nach dem 31. Dezember 2024 be-
ginnen; Verkehrsunternehmen erhalten 
in diesem Fall während der gesamten 
Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen 
nach dieser allgemeinen Vorschrift. 
Diese allgemeine Vorschrift umfasst in-
soweit mit Inkrafttreten der Gesetzesän-
derung am 1. Januar 2024 auch die Aus-
gleichsleistungen in der Höhe des Betra-
ges, der sich bei entsprechender Anwen-
dung des Verfahrens zur Berechnung 
nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsan-
spruch des Unternehmers endet mit Ab-
lauf der Liniengenehmigungen. Der Aus-
gleich wird bei Änderungen des Ange-
bots entsprechend wertanteilig ange-
passt. Die zum Ausgleich der weggefal-
lenen Ausgleichsleistungen nach 
§ 45a PBefG gewährten Beträge sind ge-
sondert auszuweisen. Näheres hierzu re-
gelt Nr. 5.5.3. 

                                                 
2 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum 
Vollzug der Abrechnung des Deutschlandtickets; er-
reichbar unter https://dtby.intraplan.de/ 

Die Höhe der zum Ausgleich der wegge-
fallenen Ausgleichsleistungen nach 
§ 45a PBefG gewährten Beträge wird da-
bei pauschaliert auf der Grundlage der 
Ausgleichshöhe im Jahr 2019 ermittelt 
und ersetzt diese Ausgleichsleistungen. 
Auf Basis einer ersten Prognose einer li-
nien- bzw. linienbündelscharfen Zuord-
nung der § 45a PBefG-Ausgleichsleis-
tungen aus dem Jahr 2019 beantragt der 
Auftragnehmer über das DTBY-Portal2 
bei dem Auftraggeber bis zum 
1. März 2024 eine Vorauszahlung von 50 
Prozent der Ausgleichsleistungen für das 
Jahr 2024. Diese Zuordnung erfolgt ent-
sprechend dem in Anlage 3 beschriebe-
nen Verfahren. Bis zum 1. September 
2024 erfolgt die Berechnung der linien- 
bzw. linienbündelscharfen Zuordnung 
der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen 
im Jahr 2019 durch den Auftragnehmer 
und beantragt auf dieser Grundlage die 
zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%.  
Im Fall wesentlicher Änderungen im Lini-
enangebot oder neuer Verkehre im Zeit-
raum von 2020 bis 2022 beantragt der 
Auftragnehmer die Vorauszahlungen auf 
Grundlage der im Jahr 2022 beschiede-
nen Ausgleichshöhe. Hierfür stellt der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine 
valide und nachvollziehbare Berechnung 
als Grundlage zur Verfügung. Der Auf-
traggeber prüft diese Berechnung zu-
sammen mit der zuständigen Regierung, 
insbesondere unter Rückgriff auf die Zahl 
der Auszubildenden und Schülerinnen 
und Schüler. 
Für wesentliche Änderungen im Linien-
angebot sowie neue Verkehre in den 
Jahren 2023 oder 2024 bildet eine valide 
und nachvollziehbare, vom Aufgabenträ-
ger und der Regierung geprüfte und be-
stätigte Berechnung des Unternehmens 
die Grundlage des Ausgleichs. Diese 
greift insbesondere auf die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
der Bestandssicherung zurück.  
Werden während der Gültigkeit dieser 
allgemeinen Vorschrift wesentliche Ver-
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änderungen des Linienangebotes festge-
stellt, werden die pauschalierten Aus-
gleichsleistungen wertanteilig ange-
passt. Die Höhe der Ausgleichsleistun-
gen verringert sich bei Auslaufen einzel-
ner Liniengenehmigungen entsprechend 
den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  
Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser 
allgemeinen Vorschrift. 
Wesentliche Änderungen werden in der 
nächsten Auszahlung berücksichtigt. Er-
forderlichenfalls erfolgt nach Ende der 
Genehmigungslaufzeit oder der Gültig-
keit dieser allgemeinen Vorschrift eine 
Korrektur; die Regelungen nach Nr. 4.3.4 
finden entsprechend Anwendung. 

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für 
sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unbe-
rührt. Dies gilt insbesondere für den ge-
setzlichen Ausgleichsanspruch nach den 
§§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleicherma-
ßen auch für weitere bestehende Tarif-
vorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen des Landkreises Dil-
lingen a.d.Donau (zum Beispiel aktuell 
für das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, die 
für das Verkehrsunternehmen Geltung 
beanspruchen. Bestehen mehrere Aus-
gleichsregelungen nebeneinander, ins-
besondere bei Tarifvorgaben im Rahmen 
verschiedener allgemeiner Vorschriften, 
ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleis-
tungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht 
mehrfach gewährt werden. Hierzu sind 
die jeweiligen Tarifvorgaben und die hier-
für gewährten Ausgleichsleistungen im 
Rahmen der Nachweisführung (dazu 
Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollzieh-
bar darzustellen. 

4.1.3 Der Landkreis Dillingen a.d.Donau kann 
künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben 
und Ausgleichsregelungen treffen. 

4.1.4 Entsprechend Nr. 4.3.5 der Richtlinien 
Bayern 2024 ergibt sich die Höhe der 
Ausgleichsleistungen für die ergänzende 
Ermäßigung des Ermäßigungstickets 
sich aus der Differenz zwischen den 
nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 der Richtlinien 
Bayern 2024 anzusetzenden Fahrgeld-
einnahmen und den tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen aus dem Verkauf der Er-
mäßigungstickets.  

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen bleiben unbe-
rührt. 

Ein Anspruch besteht nicht, wenn das je-
weilige Verkehrsunternehmen auf ander-
weitigem Weg (bspw. über öffentliche 
Dienstleistungsaufträge oder andere all-
gemeine Vorschriften etc.) einen Aus-
gleich für die Tarifanerkennung erhält o-
der für die jeweiligen Personenverkehrs-
dienste selbst in Bezug auf die Erlösver-
antwortung bzw. die Tarifeinnahmen kein 
wirtschaftliches Risiko trägt (bspw. auf-
grund sog. Bruttoverträge wie im AVV-
Regionalbusverkehr). 

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser all-
gemeinen Vorschrift sind der Höhe nach 
begrenzt auf den finanziellen Nettoeffekt 
nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Ab-
satz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Verbin-
dung mit dem Anhang der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfül-
lung der Tarifpflicht aus dieser allgemei-
nen Vorschrift entspricht nach dem An-
hang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
der Summe aller (positiven und negati-
ven) Auswirkungen aus der Erfüllung der 
Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser all-
gemeinen Vorschrift in Bezug auf das 
Deutschlandticket. Für die Ermittlung des 
finanziellen Nettoeffekts ist somit eine 
Aufstellung aller Auswirkungen auf die 
Kosten und Einnahmen vorzunehmen. 
Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen 
erfolgt eine Gegenüberstellung der Diffe-
renz des Mit-Falls und des Ohne-Falls 
entsprechend Nr. 4.1. Weitergehende 
Auswirkungen auf die Einnahmen können 
berücksichtigt werden, soweit diese im 
Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswir-
kungen auf die Kosten (Ausgaben) rich-
ten sich ebenfalls nach Nr. 4.1. 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden 
bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren im 
Rahmen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies 
gilt insbesondere im Hinblick auf das Er-
fordernis einer Trennungsrechnung ge-
mäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung ei-
nes Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs 
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der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im 
Hinblick auf die Vermeidung einer Über-
kompensation gilt Nr. 4.3.4; die Umset-
zung ist im Rahmen des jeweiligen öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags zu ge-
währleisten. 

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren wer-
den die Anforderungen des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt 
gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur  Trennungs-
rechnung gemäß Nr. 5  des Anhangs 
der  Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
 sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen 
 Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs der 
 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt 
 Nr. 4.3.4. 

 

4.3.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser all-
gemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer 
Überkompensation im Sinne des An-
hangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 führen. Die Vermeidung einer 
Überkompensation wird unter Beachtung 
der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs in 
Bezug auf den angemessenen Gewinn 
wie folgt gewährleistet: Die Überkompen-
sationskontrolle ist jährlich durchzufüh-
ren. Die Ausgleichsleistung darf den fi-
nanziellen Nettoeffekt aus der Tarifaner-
kennung des Deutschlandtickets nicht 
übersteigen; sie ist begrenzt auf die 
Höhe, bei der ein angemessener Gewinn 
von 3-5 % Prozent vom Umsatz für die 
zugrundeliegenden Verkehrsdienste er-
reicht wird. Ein höherer Gewinn kann im 
Einzelfall als angemessen akzeptiert 
werden, wenn die Verkehrsdienste in ei-
nem europaweit bekanntgemachten 
Vergabeverfahren mit mehreren Bietern 
vergeben wurde und das Verkehrsunter-
nehmen nachweist, dass es über die 
Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags, ohne Betrachtung der Corona-
geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine hö-
here Umsatzrendite mit den zugrundelie-
genden Verkehrsdiensten erzielt hat. 
Das Verkehrsunternehmen stellt die für 
die Beurteilung erforderlichen Daten zu 
den Kosten und Erlösen umfassend zur 

Verfügung und ermöglicht so die Über-
prüfung des Vorliegens einer Überkom-
pensation. Bei der Ermittlung des ange-
messenen Gewinns in öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur 
maximal in der Höhe berücksichtigungs-
fähig, die sich aus dem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf 
können restriktivere Regelungen für den 
Einzelfall getroffen werden. Änderungen 
beim Angebot und Angebotsunterbre-
chungen sind entsprechend Nr. 4.1 an-
gemessen zu berücksichtigen. Die Be-
rechnung einschließlich der Datengrund-
lagen müssen einer Überprüfung durch 
den Landkreis Dillingen a.d.Donau oder 
dessen Beauftragten zugänglich ge-
macht werden (vgl. Nr. 5.8). Zum Nach-
weis einer nicht vorhandenen Überkom-
pensation ist eine unternehmensindividu-
elle Aufstellung über die Berechnung des 
finanziellen Nettoeffekts aus der Erfül-
lung der Tarifpflicht im Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug 
auf das Deutschlandticket entsprechend 
Nr. 4.3.1 differenziert nach gemeinwirt-
schaftlichen Verkehren und eigenwirt-
schaftlichen Verkehren zum 31. Januar 
2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Auf-
stellung ist unter Berücksichtigung der 
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift die nicht 
erfolgte Überkompensation auszuwei-
sen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist 
bezogen auf jeden bestehenden öffentli-
chen Dienstleistungsauftrag oder jeden 
eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu 
bestätigen; betreibt das Verkehrsunter-
nehmen im Geltungsbereich dieser allge-
meinen Vorschrift mehrere eigenwirt-
schaftliche Verkehre können die Nach-
weise gesamthaft hierfür erbracht wer-
den. Sollte im Einzelfall dennoch eine 
Überkompensation festgestellt werden, 
hat das Verkehrsunternehmen den über-
kompensierenden Betrag zur Vermei-
dung einer unzulässigen Beihilfe ein-
schließlich Zinsen ab dem Eintritt der 
Überkompensation zurückzuzahlen.  
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5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Dar-
legungs- und Nachweispflicht für sämtli-
che in dieser allgemeinen Vorschrift ge-
regelten Voraussetzungen und Anforde-
rungen an die Gewährung der Aus-
gleichsleistungen. Es ist verpflichtet, 
sämtliche für die Durchführung dieser all-
gemeinen Vorschrift erforderlichen Anga-
ben vollständig und wahrheitsgemäß zu 
machen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflich-
tet, jeweils bis zum 20. eines Monats für 
den Vormonat alle selbst oder im Namen 
des Verkehrsunternehmens erfolgten 
Verkäufe des Deutschlandtickets ein-
schließlich der Verkäufe des ermäßigten 
Deutschlandtickets, wobei hier der nicht 
ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, un-
mittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien 
Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu 
melden. Die Verkehrsunternehmen wer-
den verpflichtet, die selbst oder im Na-
men des Verkehrsunternehmens erfolg-
ten Verkäufe der übrigen Fahrausweise 
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats 
unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtli-
nien Bayern 2024 benannte Clearing-
stelle zu melden. Die Verkehrsunterneh-
men werden verpflichtet, die vorläufigen 
Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fort-
schreibung gemäß Richtlinien Bayern 
2024 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bay-
ern 2024 benannte Clearingstellte ein-
malig monatsscharf für das gesamte Jahr 
2024 bis zum 20. Februar 2024 zu mel-
den. Die Meldung muss den von techni-
schen Voraussetzungen entsprechen, 
die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bay-
ern 2024 benannten Clearingstelle vor-
gegeben werden. (https://infoportal.mo-
bil.nrw/koordinierungsrat.html). Der 
Landkreis Dillingen a.d.Donau erhält eine 
Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind 
die Verkehrsunternehmen verpflichtet, 
die Meldungen an die benannte Clearing-
stelle parallel auch in das DTBY-Portal 
einzustellen. Die Meldung kann auch 
über einen von ihnen beauftragten Drit-
ten (Dienstleister) bzw. die zuständige 
Tariforganisation (Verbund, etc.) analog 
der Meldung an die benannte Clearing-
stelle erfolgen. Meldungen betreffend 

das Jahr 2024, die vor dem 1. Mai 2024 
an die oben genannte Clearingstelle ge-
sandt wurden, sind bis zum 15. Juli 2024 
in das DTBY-Portal nachzutragen. 

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises 
Dillingen a.d.Donau beim Freistaat Bay-
ern am 30. September 2024 sind von den 
Verkehrsunternehmen bis zum 02. Au-
gust 2024 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der 
Höhe der voraussichtlichen Ausgleichs-
leistungen entsprechend den im DTBY-
Portal zur Verfügung gestellten Unterla-
gen und Berechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen 
über die Minderungen entsprechend den 
im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Berechnungsmethode 
sowie weitere begründete Unterlagen; 
sofern entsprechende Daten von der 
Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden, hat das Ver-
kehrsunternehmen entsprechende Prog-
nosen und begründende Daten selbst 
vorzulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Er-
mäßigungstickets entsprechend den im 
DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Berechnungsmethode. 
Diese sind getrennt auszuweisen nach 
Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende). Die Studierenden 
sind entsprechend getrennt nach den 
einzelnen solidarischen Semestertickets 
und ohne (solidarisches) Semesterticket 
auszuweisen. Wo möglich, sollen diese 
Prognosen von den Verbundorganisatio-
nen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnah-
men durch das Ermäßigungsticket ent-
sprechend den im DTBY-Portal zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen und Be-
rechnungsmethode. Diese sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie 
den weiteren Berechtigten (Auszubil-
dende und Freiwilligendienstleistende). 
Die Studierenden sind entsprechend ge-
trennt nach den einzelnen solidarischen 
Semestertickets und ohne (solidari-
sches) Semesterticket auszuweisen. Wo 
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möglich, sollen diese Prognosen von den 
Verbundorganisationen erstellt werden. 

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis da-
hin letztverfügbaren Stand bis zum 
31. März 2025 die nachfolgend aufge-
führten Daten und Nachweise: 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-
mäßigungstickets; die Tickets sind mo-
natsscharf getrennt auszuweisen nach 
Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende); die Angaben zu den 
Studierenden sind getrennt nach den 
vorhandenen einzelnen Hochschulen mit 
(solidarischen) Semestertickets und 
ohne (solidarisches) Semesterticket dar-
zustellen; 

Auf Anforderung sind die jeweils zugrun-
deliegenden Daten und Berechnungen 
offenzulegen.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 15. 
Januar 2026 die nachfolgend aufgeführ-
ten Daten und Nachweise. Auf Anforde-
rung sind die zugrundeliegenden Daten 
und Berechnungen offenzulegen. Soweit 
bezogen auf die Vorlage der endgültigen 
Daten und Nachweise das endgültige Er-
gebnis der jeweiligen Einnahmenauftei-
lung maßgeblich ist, dies jedoch zum 
31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird 
der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare 
Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch 
nicht älter als einen Monat) zugrunde ge-
legt; eine spätere Korrektur findet unge-
achtet der Pflicht zum Nachreichen von 
Testaten nicht statt. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 
2019 bis Dezember 2019 sind die nach-
folgenden Daten und Nachweise vorzule-
gen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeit-
raum für jeden Tarifbereich (Verbundta-
rife, Übergangstarife, landesweite Tarife, 
Haustarife), in dem das Verkehrsunter-
nehmen tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Ver-
kehrsunternehmen zugeordneten Fahr-
ausweise und Erlöse differenziert nach 
der jeweiligen Kartenart und Preisstufe 

sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich an-
zugeben ist der Umfang der Betriebsleis-
tungen im Referenzzeitraum von Januar 
2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahr-
plan-Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisatio-
nen über die aufgeteilten Einnahmen im 
Kalenderjahr 2019 und die Einnahmen-
aufteilung sowohl für die hochgerechne-
ten als auch für die tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch 
betragsmäßige Erlösminderungen aus 
Vertriebsprovisionen. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpas-
sungen auf den Zeitraum Januar 2024 
bis Dezember 2024 hochgerechneten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind 
vorzulegen: 

- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) 
bestehenden Kartenarten und Preisstu-
fen die jeweilige Höhe des Tarifs;  

- soweit sich in Einzelfällen keine entspre-
chenden Referenzpreise zuordnen las-
sen oder es sich um stückzahlunabhän-
gige Pauschalangebote handelt: die mit-
tels der aus der Berechnung nach 
Nr. 4.3.1.1 Satz 1 der Richtlinien Bayern 
2024 abgeleiteten durchschnittlichen 
prozentualen Tarifanpassung hochge-
rechneten Höhe des jeweiligen rechneri-
schen Tarifs; 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten im April 2023 und im Januar 
2025; 

- der Umfang der Betriebsleistungen in 
Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilo-
metern im Kalenderjahr 2024 und das 
Verhältnis zum Referenzzeitraum des 
Kalenderjahres 2019.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der 
Ausgleichsleistungen sind bezogen auf 
Kalenderjahr 2024 vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächli-
chen Fahrgeldeinnahmen der Monate 
Januar 2024 bis Dezember 2024; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-
mäßigungstickets; die Tickets sind ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden 
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sowie den weiteren Berechtigten (Auszu-
bildende und Freiwilligendienstleis-
tende); die Angaben zu den Studieren-
den sind getrennt nach den einzelnen so-
lidarischen Semestertickets und ohne 
Semesterticket darzustellen; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen 
zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; 
auf Anforderung sind diese auch für die 
Vorjahre vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen o-
der Vereinbarungen zur Durchführung 
der Einnahmenaufteilung für die Tarife, 
die das Verkehrsunternehmen anwendet 
oder anerkennt; auf Anforderung sind 
diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen 
und Erlöse sowie zur Einnahmenauftei-
lung bei Gemeinschaftstarifen ein-
schließlich der Zuordnung zum jeweils 
für den öffentlichen Dienstleistungsauf-
trag oder den eigenwirtschaftlichen Ver-
kehr maßgeblichen Zuständigkeitsgebiet 
für die Monate Januar 2024 bis Dezem-
ber 2024; sollte der Nachweis nicht frist-
gerecht vorliegen, ist zunächst eine vor-
läufige Bescheinigung des jeweiligen 
Verbundes über die Einnahmenzuschei-
dung beizubringen; der Nachweis ist in 
diesem Fall schnellstmöglich nachzu-
reichen; 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien 
Bayern 2024 (Tarifdeckel) Anwendung 
findet, ist eine transparente Überleitungs-
rechnung der Soll- und Ist-Einnahmen 
vorzulegen; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Er-
mäßigungstickets; die Tickets sind mo-
natsscharf getrennt auszuweisen nach 
Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende); die Angaben zu den 
Studierenden sind getrennt nach den ein-
zelnen Hochschulen mit (solidarischen) 
Semestertickets und ohne Semesterti-
cket darzustellen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang 
mit der Anerkennung des Deutschlandti-
ckets entstandenen (Mehr-)Kosten, so-
weit diese nach Maßgabe der Richtlinien 
Bayern 2024 ausgeglichen werden; 

- Nachweise über positive oder negative 
Effekte hinsichtlich der Ausgleichszah-
lungen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB 
IX; 

- Nachweise über Minderungen anderer 
Ausgleichsleistungen aus allgemeinen 
Vorschriften; 

- Nachweise über positive und negative 
Effekte für das Verkehrsunternehmen in 
Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich 
aus der Anerkennung des Deutschlandti-
ckets für die Monate Januar 2024 bis De-
zember 2024 ergeben; 

- Bestätigungen der Verbundorganisatio-
nen über die betragsmäßigen Erlösmin-
derungen aus Vertriebsprovisionen oder 
Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der 
Ausgleichsleistungen sind bezogen auf 
die gesamte Laufzeit des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags oder die ge-
samte Laufzeit der einem eigenwirt-
schaftlichen Verkehr zugrundeliegenden 
Liniengenehmigungen vorzulegen:  

- vollständige Angaben über die durch das 
Verkehrsunternehmen verkauften Tarife 
und Tickets (kassentechnische Einnah-
men) jeweils differenziert nach Kalender-
monaten und allen Kartenarten und 
Preisstufen einschließlich der Höhe der 
Tarife und der Stückzahlen jeweils für die 
Tarife, die das Verkehrsunternehmen an-
wendet; 

- vollständige Angaben über die durch das 
Verkehrsunternehmen erzielten Fahr-
gelderlöse differenziert nach Kalender-
monaten und allen Kartenarten und 
Preisstufen einschließlich der Höhe der 
Tarife und der Stückzahlen jeweils für die 
Tarife, die das Verkehrsunternehmen an-
wendet oder anerkennt; maßgeblich sind 
bei Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich 
der nachfolgenden Regelung, die end-
gültigen Ansprüche des Verkehrsunter-
nehmens nach Maßgabe der Einnah-
menaufteilungen; 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Er-
giebigkeit (Euro je Personenkilometer 
und Tarifsorte) und Verkehrsleistung 
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(Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Per-
sonen und Personenkilometern), soweit 
diese Daten im Rahmen der jeweiligen 
Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt 
werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben 
und deren tarifliche Auswirkungen (Min-
dereinnahmen) einschließlich der hierfür 
gewährten Ausgleichsleistungen; diese 
sind von den tariflichen Auswirkungen 
(Mindereinnahmen) des Deutschlandti-
ckets und den hierfür gewährten Aus-
gleichsleistungen nachvollziehbar abzu-
grenzen, sodass ein doppelter Ausgleich 
ausgeschlossen ist; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Über-
kompensation gemäß Nr. 4.3.4 ein-
schließlich Bestätigung der Einhaltung 
der im Rahmen dieser allgemeinen Vor-
schrift geregelten Anforderungen sowie 
der korrekten Ermittlung und sachlichen 
Richtigkeit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemach-
ten Angaben und vorgelegten Daten. 

5.6 Der Landkreis Dillingen a.d.Donau kann 
vom Verkehrsunternehmen die Vorlage 
weiterer Angaben und Nachweise verlan-
gen, soweit dies zur Erfüllung der Nach-
weispflichten nach den Richtlinien Bay-
ern 2024 oder insbesondere aufgrund 
von Rechtsvorschriften sowie Anforde-
rungen der EU-Kommission oder des 
Obersten Rechnungshofes erforderlich 
ist. Werden die unter Nrn. 5.2 bis 5.5 ge-
nannten sowie darüber hinaus die ge-
mäß Satz 1 geforderten Unterlagen und 
Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, 
kann die Ausgleichsleistung für das das 
jeweils abzurechnende Jahr ganz oder 
teilweise versagt werden. Bereits geleis-
tete Abschlagszahlungen sind insoweit 
zurückzuzahlen. 

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung 
erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Ver-
kehren unter Beachtung der vorstehen-
den Grundsätze auf Basis des jeweils 
geltenden öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags nach Maßgabe der dortigen Re-
gelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Ver-
kehren können in der Umsetzungsverein-

barung ergänzende Regelungen zur Dar-
legungs- und Nachweisführung getroffen 
werden. Im Einzelfall können bei Bedarf 
Abweichungen oder Konkretisierungen 
zu den im Rahmen dieser allgemeinen 
Vorschrift geregelten Nachweispflichten 
geregelt werden. 

5.8 Der Landkreis Dillingen a.d.Donau kann 
die von dem Verkehrsunternehmen nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
beizubringenden Daten, Nachweise, Kal-
kulationen, Testate oder ähnliches selbst 
oder durch einen von ihm bestimmten, 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Drit-
ten prüfen lassen. Das Verkehrsunter-
nehmen ist verpflichtet, auf entsprechen-
des Verlangen Einblick in die hierfür not-
wendigen Unterlagen zu gewähren.  

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Ver-
arbeitung von Betriebs-, Geschäfts- so-
wie ggf. personenbezogenen Daten wer-
den die jeweils geltenden rechtlichen 
Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils 
geltenden Richtlinien Deutschlandticket 
diesbezüglich weitergehende Vorgaben 
trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. 
Bei Bedarf werden hierzu entsprechende 
Vereinbarungen zwischen Verkehrsun-
ternehmen und dem Landkreis Dillingen 
a.d.Donau getroffen. Gleiches gilt in Be-
zug auf die Aufbewahrung der zugrunde-
liegenden Unterlagen und Daten sowie 
für die hierfür geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, 
Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags oder der 
Umsetzvereinbarung nichts Abweichen-
des geregelt wird, gewährt die zustän-
dige Behörde dem Verkehrsunterneh-
men auf Antrag Abschlagszahlungen ge-
mäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3. 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für 
die Monate Januar 2024 bis April 2024 
auf Antrag eine erste Abschlagszahlung 
in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 
2023 vorläufig gewährten Ausgleichsleis-
tungen. Der Antrag auf die erste Ab-
schlagszahlung ist bis zum 19. Februar 
2024 über das DTBY-Portal zu stellen. 
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Für die Monate Mai bis August 2024 er-
halten die Verkehrsunternehmen auf An-
trag eine zweite Abschlagszahlung ent-
sprechend dem für den Zeitraum Mai bis 
August 2024 gemäß den Vorgaben des 
DTBY-Portals prognostizierten Aus-
gleichsbedarf für das Jahr 2024. Der An-
trag auf zweite Abschlagszahlung ist bis 
zum 15. April 2024 über das DTBY-Portal 
an den Aufgabenträger zu stellen. Eine 
dritte Abschlagszahlung für die Monate 
September bis Dezember 2024 wird auf 
Antrag entsprechend dem voraussichtli-
chen Bedarf gewährt. Der Antrag ist bis 
zum 15. Juli 2024 über das DTBY-Portal 
an den Aufgabenträger zu stellen. Die 
Vorgaben zur konkreten Ermittlung des 
voraussichtlichen Bedarfs und die kon-
krete Abwicklung der dritten Abschlags-
zahlung richtet sich nach den entspre-
chenden, durch das Staatsministerium 
für Wohnen, Bau und Verkehr festzule-
genden Vorgaben im DTBY-Portal. Der 
Betreiber des DTBY-Portals ist als daten-
schutzrechtlich Verantwortlicher zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten be-
rechtigt, soweit dies zur Abwicklung der 
Leistungen erforderlich ist.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen 
gemäß Nr. 6.2 gewährt der Aufgabenträ-
ger Landkreis Dillingen a.d.Donau Ab-
schlagszahlungen auf die Ausgleichsleis-
tungen für die Mindereinnahmen aus 
dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils 
zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils 
ausgegebenen Tickets folgenden Mo-
nats können Abschlagszahlungen über 
das DTBY-Portal beantragt werden. 
Hierzu ist dort die Anzahl der jeweils aus-
gegebenen, gültigen Ermäßigungstickets 
zu melden. Die Höhe der Abschlagszah-
lung beträgt je gemeldeten verkauften 
Ermäßigungsticket 20 Euro. Das Ver-
kehrsunternehmen kann sich zu der An-
tragsstellung auch eines Dienstleisters 
bedienen. Der Betreiber des DTBY-
Portals ist als datenschutzrechtlich Ver-
antwortlicher zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten berechtigt, soweit dies 
zur Abwicklung der Leistungen erforder-
lich ist. 

Der Landkreis Dillingen a.d.Donau kann 
die Ausreichung der Abschlagszahlun-
gen für den Vertrieb des Ermäßigungsti-
ckets Bayern an die Regierung von 
Schwaben abtreten.  

6.4 Die endgültige Ermittlung der Aus-
gleichsleistungen nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Abschlagszahlungen 
nach den Nrn. 6.2 und 6.3. Die endgültige 
Ermittlung der Ausgleichsleistungen be-
inhaltet auch eine Regelung zu Nachzah-
lungen und zum Umgang mit Überzah-
lungen (Rückerstattung oder Verrech-
nung) einschließlich etwaiger Verzinsun-
gen.  

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Dillingen a. d. Donau ist 
über die auf Grundlage dieser allgemei-
nen Vorschrift gewährten Ausgleichsleis-
tungen berichtspflichtig gemäß Arti-
kel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher 
Dienstleistungsauftrag besteht, sind die 
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil 
der Ausgleichsleistungen auf Grundlage 
des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags; sie werden somit gesamt-
haft zusammen mit den Ausgleichsleis-
tungen dieses öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags im Rahmen des Berichts 
nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der 
Berichtspflicht nach Artikel 7 Ab-
satz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erforderlich ist, können Da-
ten, die im Zusammenhang mit dieser all-
gemeinen Vorschrift stehen, auch nach-
träglich von den Verkehrsunternehmen 
eingefordert werden. Verkehrsunterneh-
men, denen ein Ausgleich aufgrund die-
ser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, 
können sich insoweit nicht auf Vertrau-
lichkeit bzw. die Geheimhaltung der von 
ihnen gemachten Angaben berufen. 
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8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außer-
krafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt nach Be-
kanntgabe der Allgemeinverfügung gem. 
Art. 41 BayVwVfG in Kraft. Mit Inkrafttre-
ten der hiesigen allgemeinen Vorschrift 
wird die bisherige allgemeine Vorschrift 
vom 18.12.2023 (veröffentlicht im Amts-
blatt Nr. 20 des Landkreises Dillingen am 
21.12.2023) abgelöst und tritt außer 
Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens 
über die Gewährung von Ausgleichsleis-
tungen für das Kalenderjahr 2024 erfolgt 
somit gesamthaft und vollständig über 
die hiesige allgemeine Vorschrift.  

Die Abwicklung des Verfahrens über die 
Gewährung von Ausgleichsleistungen für 
das Kalenderjahr 2023 gemäß der allge-
meinen Vorschrift des Landkreises Dillin-
gen a.d.Donau vom 27.04.2023 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt Nr. 8 des Landkrei-
ses Dillingen am 27.04.2023) sowie der 
allgemeinen Vorschrift des Landkreises 
Dillingen a.d.Donau vom 08.08.2023 
(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 15 des 
Landkreises Dillingen am 10.08.2023) 
wird auch nach Außerkrafttreten der all-
gemeinen Vorschrift gemäß Satz 2 nach 
den Regelungen der o.g allgemeinen 
Vorschriften des Landkreises Dillingen 
a.d.Donau vom 27.04.2023 sowie vom 
08.08.2023 zu Ende geführt (insbeson-
dere Erfüllung sämtlicher Nachweis-
pflichten durch die Verkehrsunterneh-
men und Durchführung der Schlussab-
rechnung). 

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. 
Dezember 2024 außer Kraft. Die Abwick-
lung des Verfahrens über die Gewährung 
von Ausgleichsleistungen für das Kalen-
derjahr 2024 wird auch nach dem Außer-
krafttreten gemäß Satz 1 nach den Rege-
lungen dieser allgemeinen Vorschrift zu 
Ende geführt (insbesondere Erfüllung 
sämtlicher Nachweispflichten durch die 
Verkehrsunternehmen und Durchfüh-
rung der Schlussabrechnung). Die allge-
meine Vorschrift kann durch Änderungs-
Allgemeinverfügung verlängert, geändert 
oder aufgehoben werden. Die allgemeine 
Vorschrift und die damit verbundene 

Pflicht zur Anerkennung des Deutsch-
landtickets kann insbesondere dann au-
ßer Kraft gesetzt werden, wenn keine 
ausreichende Finanzierung des Deutsch-
landtickets durch den Bund und/oder den 
Freistaat Bayern mehr sichergestellt ist, 
um die auf Basis der Allgemeinverfügung 
bestehenden Ausgleichsansprüche voll-
umfänglich zu befriedigen. 
 

Anlagen 
Anlage 1  Besondere Bestimmungen zum 
bayerischen ermäßigten  Deutschlandticket 
für Auszubildende, Studierende  und Freiwilli-
gendienstleistende (Ermäßigungsticket) für 
das Jahr 2024 
 
Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2024  im Freistaat 
Bayern (Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV  
Bayern 2024) vom 22. Januar 2024  
 
Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der 
Höhe des bestandssichernden  Betrages je  
Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den 
jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des 
Ausgleichs nach § 45a des Personenbeförde-
rungsgesetzes 

 
III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 
86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 
Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augs-
burg 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
Nähere Informationen zur elektronischen Einle-
gung von Rechtsbehelfen können der Internetprä-
senz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(Link: www.vgh.bayern.de) entnommen werden. 
 
Dillingen a.d.Donau, 19.04.2024 
 
Markus Müller 
Landrat 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayeri-
schen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleis-
tende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 2024 
1. Geltung der Tarifbestimmungen des 
Deutschlandtickets  
Für das Ermäßigungsticket gelten die bundeswei-
ten Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets in 
der jeweils geltenden Fassung (https://infopor-
tal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Dies um-
fasst insbesondere die monatliche Kündbarkeit 
und den digitalen Vertrieb.  
2. Definition Ermäßigungsticket  
Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Aus-
zubildende, Studierende und Freiwilligendienst-
leistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb 
rabattierte Version des Deutschlandtickets. Das 
Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem 
regulären Deutschlandticket rabattiert. Der Ermä-
ßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finan-
ziert. 
 
3. Berechtigtenkreis  
3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Er-
mäßigungstickets berechtigt:  
a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),   
b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),   
c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition 

siehe 3.4).   

 
3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

 Auszubildende mit einem Berufsausbil-
dungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) und vergleichbare 

Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behin-
derung und Menschen, die von einer Be-
hinderung bedroht sind, die eine Ausbil-
dung im Rahmen eines Berufsbildungs-
werkes absolvieren. Den Auszubildenden 
mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind 
vergleichbar die Teilnehmenden an Vor-
schaltmaßnahmen der arbeitsweltbezoge-
nen Jugendsozialarbeit in Jugendwerk-
stätten in Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung. 

 Schülerinnen und Schüler an einer Berufs-
schule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bay-
erisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG). Dem ver-
gleichbar sind Schülerinnen und Schüler 
am Lehrgang geprüfte agrartechnische 
Assistentinnen und Assistenten nach der 
Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 
agrartechnische Assistentinnen und As-
sistenten. 

 Schülerinnen und Schüler des Staatsinsti-
tuts für die Ausbildung von Fachlehrern 
und des Staatsinstituts für die Ausbildung 
von Förderlehrern gemäß Art. 120 
BayEUG (in Verbindung mit Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Erste Lehramtsprüfung von Fachlehrkräf-
ten beziehungsweise Studienordnung für 
das Staatsinstitut für die Ausbildung von 
Förderlehrern). 

 Auszubildende an der Fachschule nach 
Art. 15 BayEUG. 

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenan-
wärter der Qualifikationsebene I und II in 
der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 
Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahnge-
setz (LlbG).  

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen kön-
nen künftig als bezugsberechtigte Auszubildende 
anerkannt werden, soweit diese mit den oben ge-
nannten Personengruppen vergleichbar sind.  Für 
die örtliche Berechtigung muss der gemeldete 
Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern liegen.  
 
3.3 Als Studierende werden definiert:  
Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 
und 3 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz 
(BayHIG)  

 Studierende einer sonstigen Einrichtung 
im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 
BayHIG  
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 Studierende an der Fachakademie nach 
Art. 17 BayEUG  

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenan-
wärter der Qualifikationsebene III in der 
Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 
welche die Qualifikation für eine Fachlauf-
bahn außerhalb eines Beamtenverhältnis-
ses erwerben (zum Beispiel Studierende 
im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz 
über die Hochschule für den öffentlichen 
Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig 
als bezugsberechtigte Studierende anerkannt 
werden, soweit diese mit den oben genannten 
Personengruppen vergleichbar sind. Maßgeblich 
für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   
Verkehrsunternehmen können auch Studieren-
den mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am ge-
meinsamen Semesterticket beteiligten Hochschu-
len den Erwerb des Ermäßigungstickets ermögli-
chen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten 
Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt 
nicht in Bayern, aber innerhalb Deutsch-
lands in einem bundesländerübergreifen-
den lokalen Verkehrsverbund mit einem 
gemeinsamen Semesterticket für die bay-
erischen und außerbayerischen Hoch-
schulen.  

 Der Verkehrsverbund umfasst auch baye-
rische Kommunen.  

 Im Bundesland des Studienortes gibt es 
für den Studierenden kein Angebot für ein 
ermäßigtes Deutschlandticket für Studie-
rende.  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

 Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 
2 Gesetz über den Bundesfreiwilligen-
dienst und  

 Freiwilligendienstleistende nach § 2 Ge-
setz zur Förderung von Jugendfreiwilligen-
diensten (Freiwilliges soziales Jahr/Frei-
williges ökologisches Jahr, et cetera)  

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in 
Bayern.  
 
4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch 
Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines Abo-
Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit 
des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene 
gesamten Monatszeiträume möglich, in denen 
mindestens zehn Kalendertage im nachgewiese-
nen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbil-
dungsjahr, Dienstzeitraum etc.) liegen.  
 
 
5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsbe-
rechtigung für Studierende  
Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklu-
sive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort be-
stehendes solidarisches Semesterticket (sofern 
vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils aktu-
ellen Preis des regulären Deutschlandtickets. 
Beim Erwerb durch Studierende, deren Studieren-
denwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches 
Semesterticket vereinbart hat, ist von den Ver-
triebsstellen des Ermäßigungstickets (z.B. Ver-
kehrsunternehmen bzw. sonstige für den Vertrieb 
verantwortlichen Stellen wie z. B. Verbundorgani-
sationen oder Vertriebsdienstleister) der durch 
den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein 
Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugs-
preis des Ermäßigungstickets monatlich anzu-
rechnen.   
 
6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 
Ermäßigungstickets  
6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und 
Freiwilligendienstleistende  
Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßi-
gungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und da-
nach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Mo-
naten durch ein geeignetes Verfahren durch die 
Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. 
Die Berechtigungsprüfung soll auch unterjährig 
durchgeführt werden können; das Prüfungsergeb-
nis gilt jeweils für 12 Monate, maximal jedoch bis 
zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Ver-
triebsstelle kann auch kürzere Fristen vorsehen. 
Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern bereit-
gestelltes, einheitliches Formular als Berechti-
gungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren 
sowie mögliche Alternativen werden im Anhang 
„Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den 
Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert.   
 
6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende 
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Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßi-
gungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und da-
nach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu 
prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer Datenab-
gleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenann-
tes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt werden. Das 
genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen 
werden im Anhang „Regelungen zur Berechti-
gungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungsti-
ckets“ definiert. Für Trimester gilt sinngemäß das-
selbe wie für Semester.  
 
6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Aus-
gleichsverfahren  
Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berech-
tigungsprüfung gemäß Ziffer 0 bei Auszubilden-
den und Freiwilligendienstleistenden und Ziffer 0 
bei Studierenden sowie die im Anhang „Regelun-
gen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 
Ermäßigungstickets“ definierten Kriterien einge-
halten hat, werden vom Freistaat Bayern auch 
ohne gültigen Berechtigungsnachweis ausgege-
bene Ermäßigungstickets im Rahmen des Aus-
gleichsanspruchs akzeptiert.   
Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechti-
gungsprüfung, dass im bereits vergangenen Be-
zugszeitraum keine Berechtigung für einen Er-
werb des Ermäßigungstickets bestand, dann 
muss die Vertriebsstelle das Abonnement entwe-
der als reguläres Deutschlandticket ohne Ermäßi-
gung fortführen und den hierfür jeweils aktuell gel-
tenden monatlichen Preis erheben, oder das 
Abonnement kündigen.    
 
Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung 
für den Erwerb des Ermäßigungstickets 
 
Anhang zur Anlage 1 - Regelungen zur Berech-
tigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungs-
tickets für das Jahr 2024 
 
1. Berechtigungsprüfung für Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende  
Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und 
Freiwilligendienstleistende regelt Ziffer 6.1 der An-
lage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren (1.1) 
und alternative Verfahren (1.2) konkretisiert.  
 
1.1 Regelverfahren  
Auszubildende und Freiwilligendienstleistende 
müssen eine Bestätigung durch die Schule, 
Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -an-
wärtern) oder den Träger des Freiwilligendienstes 

vorlegen, deren Ausstellungsdatum nicht länger 
als zwei Monate zurückliegen darf. Hierbei ist das 
einheitliche Formular, welches vom Freistaat Bay-
ern zum Download auf einer Webseite 
(https://bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsti-
cket) und bei den Vertriebsstellen zur Verfügung 
gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu nut-
zen.  
Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage 
Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne recht-
zeitig eingehenden Bestellungen sollen daher 
fristgerecht bearbeitet werden. Ein schnelleres 
Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.  
Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der 
beruflichen Schulen, Dienststellen und Freiwilli-
gendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese 
wird vor Beginn des jeweiligen Ausbildungsjahres 
und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger 
wegfallen oder neu hinzukommen, aktualisiert.   
Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsver-
hältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach § 10 
Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufs-
schule besuchen, kann in diesem Fall anstelle der 
Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- und 
Handelskammer bzw. Handwerkskammer die Be-
rechtigung prüfen und das Formular bestätigen. 
Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der 
Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. Dabei 
sind folgende Prüfmerkmale relevant:  

 von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienst-
stelle für Beamtenanwärter/innen oder 
Träger für Freiwilligendienstleistende) un-
terschriebene und gestempelte Bestäti-
gung, dass der Ticketnutzer zum Berechti-
gungskreis des Ermäßigungstickets zählt,  

 Lage der Bildungseinrichtung (bzw. 
Dienststelle/Dienstort für Beamtenanwär-
ter/innen und Freiwilligendienstleistende) 
in Bayern oder Lage des Hauptwohnsitzes 
(so wie vom Ticketnutzer angegeben) in 
Bayern, Ausstellungsdatum des Bestäti-
gungsformulars nicht älter als zwei Mo-
nate,  

 voraussichtliches Ausbildungs-/Diens-
tende (wie von Schule/Dienststelle/Träger 
angegeben): Falls es weniger als 12 Mo-
nate in der Zukunft liegt, ist dieses Endda-
tum als Auslaufdatum des Abonnements 
zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit 
auf ganze Monate aufgerundet werden.  

 
1.2 Alternative Verfahren 



Seite 20 

 

 

 

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß 
dem Regelverfahren können die Vertriebsstellen 
weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem 
Freistaat vorher abzustimmen:   

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu 
den Arbeitgebern, z.B. über Jobticket-Por-
tale. Hierüber könnten Arbeitgeber die Be-
rechtigung sowie Ausbildungsdauer be-
stätigen, ohne dass Schulen/Dienststellen 
tätig werden müssen.  

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu 
Auszubildenden-Datenbanken der Ausbil-
dungskammern, die über eine daten-
schutzkonforme Abfrage eine sofortige 
Aussage über das Vorliegen und das vo-
raussichtliche Auslaufdatum eines Ausbil-
dungsverhältnisses zulassen, z.B. „Azubi-
Card“.  

c) Die Nutzung anderer geeigneter Nach-
weise ist hilfsweise bei erstmaliger Bestel-
lung gestattet, wenn anders keine fristge-
rechte Umsetzung des Verkaufs an Aus-
zubildende und Freiwilligendienstleistende 
möglich wird. Bei jeder erneuten Berechti-
gungsprüfung kann der Nachweis dann 
nur noch über die Verfahren nach Ziffer 
1.1, 1.2 a) und 1.2 b) erfolgen. Darauf ist 
bereits bei der Erstbestellung durch den 
Vertriebspartner hinzuweisen. 

 
1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkosten-
freiheit 
Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen 
unter die Schulwegkostenfreiheit nach den Best-
immungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit 
des Schulweges (SchKfrG) fallen, genügt die Ti-
cketbestellung durch den zuständigen Träger der 
Schülerbeförderung als Berechtigungsnachweis. 
Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweis-
formular nach Ziffer 1.1 ist nicht erforderlich.   
 
2. Berechtigungsprüfung für Studierende  
Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt 
Ziffer 6.2 der Anlage 1. Nachfolgend werden Re-
gelverfahren (2.1) und alternative Verfahren (2.2) 
konkretisiert.  
Bei krummen Semesterdauern bzw. bei tagesge-
nauem Abostart (falls dieser künftig eingeführt 
wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf 
ganze Monate aufgerundet werden.  
2.1 Regelverfahren  
Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes 
elektronisches Verfahren mit Datenabgleich mit 

der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Ti-
ckets anzuwenden. Hierbei sollte nach Möglich-
keit das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.   
 
2.2 Alternative Verfahren  
Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch 
bestehende, alternative Datenschnittstellen vor 
Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell 
gepflegt sind und dazu geeignet sind, bei Abfrage 
eine sofortige Aussage über das Vorliegen und 
das voraussichtliche Auslaufdatum einer Immatri-
kulation zu erzeugen.   
Nur Studierende an bayerischen Hochschulen, 
die weder das Shibboleth-Verfahren noch andere 
Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereit-
stellen können, können das Ermäßigungsticket 
durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im 
Online-Verkauf entsprechend des Verfahrens bei 
den Auszubildenden gemäß Ziffer 1.1 bzw. 1.2 er-
werben. Hierzu muss die Hochschule das bayern-
weit einheitliche Berechtigungsformular manuell 
abstempeln und unterschreiben und somit die Im-
matrikulation des Studierenden bestätigen. Für 
die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der be-
troffenen Hochschulen zur Verfügung gestellt. 
Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktuali-
siert.   
Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der 
Berechtigungsnachweise ist anzuwenden.   
Dabei sind folgende Prüfmerkmale kumulativ rele-
vant:  

 von der Hochschule unterschriebene und 
gestempelte Bestätigung, dass der Ticket-
nutzer im angefragten Semester/Trimester 
ordnungsgemäß eingeschrieben ist, 

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bay-
ern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und 
Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit 
bundesländerübergreifenden Semesterti-
cket im Sinne der Ziffer 3.3 der Anlage 1,   

 Ausstellungsdatum des Bestätigungsfor-
mulars nicht älter als zwei Monate.  

2.3 Übergangsregelung  
 
Für die Einführungsphase, in der Regel bis zum 
Ende des Wintersemesters 2023/24, ist die An-
wendung weiterer geeigneter Verfahren der Be-
rechtigungsprüfung über die alternativen Verfah-
ren gemäß Ziffer 2.2 hinaus möglich, wenn nicht 
rechtzeitig die Anbindung für das Shibboleth-Ver-
fahren abgeschlossen werden kann.  
Hierbei ist ein den alternativen Verfahren entspre-
chendes, geeignetes Verfahren der Überprüfung 
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der Berechtigungsnachweise anzuwenden (vgl. 
Ziffer 2.2).  
 
3. Prüfung der Berechtigungsnachweise 
Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls 
die Personalkapazität dies erfordert, eine stich-
probenartige Prüfung der Nachweise für die Be-
rechtigung ausreichend. Die Stichprobe muss bis 
30. September 2024 mindestens 30 Prozent und 
bis 31. Dezember 2024 mindestens 35 Prozent 
der pro Kalenderwoche hochgeladenen bezie-
hungsweise eingereichten Berechtigungen betra-
gen. Um die Prüfquote feststellen zu können, 
sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in ge-
eigneter Form dokumentiert werden.  
 
4. Datenschutz  
Die Berechtigungsnachweise sollen für fünf Jahre 
aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht werden. 
 
Anlage 2: Richtlinien über die Gewährung von Bil-
ligkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im 
Jahr 2024 im Freistaat Bayern (Richtlinien 
Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2024)  
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 22. Ja-
nuar 2024, Az. 52-3507.1-1-4  
 
Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des 
Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung 
(BayHO), der allgemeinen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen, der dazu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften sowie dieser Richtlinien Billig-
keitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsun-
ternehmen im öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonen-
nahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der 
Einführung des Deutschlandtickets. Dies umfasst 
auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der 
Anlage zu diesen Richtlinien. Die Leistungen er-
folgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel.  
 
1. Zweck der Billigkeitsleistungen 
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Aus-
gleich an die Empfänger im Freistaat Bayern, de-
ren Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezem-
ber 2024 aufgrund der Einführung des Deutsch-

landtickets und des ermäßigten Deutschlandti-
ckets für Auszubildende, Studierende und Freiwil-
ligendienstleistende (Ermäßigungsticket) durch 
den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Aus-
gleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften 
im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 
2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und 
vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Um-
setzung des Deutschlandtickets betreffenden 
Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 oder aus allgemeinen Vorschriften 
im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 gedeckt werden können. 
 
2. Leistungsempfänger  
Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgaben-
trägerorganisationen des ÖPNV im Sinne des Ge-
setzes über den öffentlichen Personennahverkehr 
in Bayern (BayÖPNVG). 
 
3. Leistungsvoraussetzungen  
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen 
nicht erlösverantwortlich sind, reichen sie die Bil-
ligkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko 
tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechen-
der Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorga-
ben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels 
allgemeiner Vorschriften oder öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge oder über andere beihilferecht-
lich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei 
aus. Die Erlösverantwortlichen sind zu verpflich-
ten, an der bundesweit abgestimmten Einnahme-
aufteilung für das Deutschlandticket teilzuneh-
men, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustel-
len, bestehende Einnahmenansprüche vollum-
fänglich geltend zu machen und gegebenenfalls 
diese Ansprüche überschießende Einnahmen im 
Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben. 
 
4.  Art und Umfang, Höhe der  Billigkeits-
leistungen  
 
4.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine 
 Billigkeitsleistung gemäß Art. 53 BayHO.  
 
4.2  Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 
 Prozent der ausgleichsfähigen nicht 
 gedeckten Ausgaben.  
 
4.3 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten 
 Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln: 
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4.3.1 Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, 
 Übergangstarife, landesweite Tarife, 
 Haustarif, Beförderungsbedingungen DB 
 (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die 
 Differenz zwischen den um die jeweiligen 
 Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 
 hochgerechneten tatsächlichen  
 Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 
 bis Dezember 2019 und den tatsächlichen 
 Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen  

Monate des Jahres 2024 nach Maßgabe 
der Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2  ausgleichs-
fähig. Maßgebend sind dabei  
die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne 
Umsatzsteuer). Die  Verbundorganisatio-
nen haben den  Empfängern die für 
die Antragstellung  erforderlichen Daten 
zu liefern.  Einnahmen aus dem erhöh-
ten Beförderungsentgelt werden nicht 
berücksichtigt. 

 
4.3.1.1 Zur Berechnung der um die  Tarifanpas-
sungen auf den Zeitraum  Januar bis Dezem-
ber 2024  hochgerechneten Fahrgeldeinnah-
men des  Zeitraums in 2019 sind die im je-
weiligen  Monat verkauften beziehungs-
weise dem  Verbund gemeldeten Fahraus-
weise der  jeweiligen Kartenart und Preisstufe 
der  Monate Januar bis Dezember 2019 mit 
 den für diese Kartenart und für die im 
 Gültigkeitszeitraum entsprechende 
 Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des 
 Jahres 2024 genehmigten Preisen zu 
 multiplizieren. Preisanpassungen, die ab 
 dem 1. Januar 2024 wirksam wurden, sind 
 im Wesentlichen gleichmäßig für alle 
 Kartenarten und alle Preisstufen  

vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen 
keine entsprechenden Referenzpreise 
zuordnen oder handelt es sich um 
stückzahlunabhängige  Pauschalan-
gebote, ist die aus der  

 Berechnung nach Satz 1 abgeleitete  
 durchschnittliche prozentuale  
 Tarifanpassung für die Hochrechnung 
 maßgebend. Wenn aufgrund einer 
 grundlegenden Änderung der  
 Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 
 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den 
 Tarifarten und Preisstufen des Jahres 
 2019 nicht möglich ist, werden die  

 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf 
 Basis des Preisstandes zum 1. Januar 
 2023 ermittelt und über die  
 durchschnittliche prozentuale  
 Tarifanpassung auf 2024 fortgeschrieben. 
 Wurden die Preise für Tickets mit nicht 
 deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. 
 Januar 2023 abgesenkt, sind für diese 
 Tickets die hochgerechneten  
 Fahrgeldeinnahmen auf Basis des 
 Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu 
 ermitteln und über die durchschnittliche 
 prozentuale Tarifanpassung auf 2024 
 fortzuschreiben. Übersteigt in 2024 die 
 durchschnittliche prozentuale  

Tarifanpassung gegenüber dem mit Stand 
vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit 
Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr 
als 8 Prozent, darf für die Ermittlung der 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der 
jeweiligen Kartenart in der jeweiligen 
Preisstufe nur eine Steigerungsrate von 8 
Prozent zu Grunde gelegt werden. Als 
pauschaler Ausgleich der durch die  Ein-
führung des Deutschlandtickets  

 entfallenden prognostizierten  
 Einnahmesteigerungen aus positiven 
 Verkehrsmengeneffekten in den Jahren 
 2023 und 2024 werden die nach den 
 Sätzen 1 bis 6 ermittelten  
 Fahrgeldeinnahmen für beide Jahre um 
 insgesamt 2,6 Prozent erhöht. Die nach 
 den Sätzen 1 bis 7 ermittelten  
 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 
 sind im Verhältnis der Veränderung der 
 tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen 
 in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise 
 Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2024 
 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im 
 Gebiet des Empfängers nach Nr. 2  
 fortzuschreiben. Als Faktor der  

Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der 
prozentualen Steigerung beziehungs-
weise prozentualen Verminderung der Be-
triebsleistungen im Gebiet des Empfän-
gers nach Nr. 2 anzusetzen. Unterschreitet 
die Gesamtzahl der Abonnentinnen und 
Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im 
jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 
2024 die Gesamtzahl der Abonnentinnen 
und Abonnenten zum 30. April 2023 um 
mehr als 10 Prozent, sind die nach den 
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Sätzen 1 bis 9 ermittelten Fahrgeldeinnah-
men um den über die Bagatellgrenze von 
5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für 
alle Empfänger im Land abzusenken. Bei 
Verbundtarifen, Übergangstarifen,  

 landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif 
 sind die hochgerechneten  
 Fahrgeldeinnahmen gemäß der  

Einnahmenaufteilung unter  Zugrundele-
gung des Aufteilungsschlüssels für das 
Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorgani-
sation zu verteilen, der ohne die Einfüh-
rung des Deutschlandtickets gegolten 
hätte. 

 
4.3.1.2 Zur Berechnung der beim  
 Deutschlandticket anzusetzenden  
 tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
 Monate Januar bis Dezember 2024 sind 
 die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
 einschließlich der Fahrgeldeinnahmen aus 
 dem Deutschlandticket zu ermitteln. Für 
 Jobtickets und das bundesweite  
 solidarische Semesterticket zum 
 Deutschlandticket sind die tatsächlichen 
 Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit 
 dabei die abgestimmten  
 bundeseinheitlichen Rabattierungen 
 angewendet wurden. Für das  
 Ermäßigungsticket zum  
 Deutschlandticket sind bei der Ermittlung 
 der Fahrgeldeinnahmen die regulären 
 Einnahmen aus dem Deutschlandticket 
 ohne ergänzende Ermäßigung  

anzusetzen. Die Vornahme weiterer 
Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen 
aus dem Deutschlandticket insbesondere 
für die Deckung von  Vertriebsaufwen-
dungen ist nicht zulässig.  
Wurden die Preise für Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. 
Januar 2023 abgesenkt, sind bei der 
Ermittlung der tatsächlichen  Fahrgeldein-
nahmen für die Berechnung  des Aus-
gleichs für alle Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit mit  Aus-
nahme von im Solidarmodell  ver-
kauften Studierendentickets alle  ver-
kauften Tickets mit den am 1. Januar 
2023 geltenden und über die 
durchschnittliche prozentuale  Tarif-
anpassung auf 2024  fortgeschriebenen 

gegebenenfalls den  Preis des Deutsch-
landtickets auch  übersteigenden 
Preisen anzusetzen.  Übersteigt in 2024 
die durchschnittliche  prozentuale Tarifan-
passung der jeweiligen  Kartenart in 
der jeweiligen Preisstufe  gegenüber 
dem mit Stand vom 1. Oktober  2023 
beantragten Tarif mit Stand vom 31. 
Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, 
können für die Ermittlung der tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen  Kar-
tenart in der jeweiligen Preisstufe die 
Preise zu Grunde gelegt werden, die bei 
einer Tarifanpassung von 8 Prozent zu 
zahlen gewesen wären. Bei  Verbundtari-
fen, Übergangstarifen,  landeswei-
ten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif  und 
dem Deutschlandticket sind die so  ermit-
telten tatsächlichen  Fahrgeldeinnahmen 
gemäß der  Einnahmenaufteilung unter 
Zugrundelegung des  Aufteilungsschlüs-
sels für das Jahr 2024  der jeweili-
gen Verbundorganisation sowie  ge-
mäß der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket zu verteilen. 

 
4.3.2 Zur Berechnung der Minderung der  Er-

stattungsleistungen nach dem Neunten  
 Buch Sozialgesetzbuch vom 23.  

Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
6. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146) 
geändert worden ist, sind die um die 
Tarifanpassungen gemäß Nr. 4.3.1.1 
hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes 
Januar bis Dezember 2019  beziehungs-
weise die nach Maßgabe der  

 Nr. 4.3.1.2 errechneten erstattungsfähigen 
 Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum 
 Januar bis Dezember 2024 zu ermitteln 
 und für diese die Erstattungsleistung 
 aufgrund des für das Jahr 2024  
 festgelegten oder nachgewiesenen 
 Vomhundertsatzes zu berechnen.  
 Maßgebend sind dabei die Netto- 
 Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer),  

bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, 
landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif 
und dem Deutschlandticket gemäß der 
nach Nr. 4.3.1.1 für die hochgerechneten 
erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen 
beziehungsweise gemäß Nr. 4.3.1.2 für 
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die tatsächlichen erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen maßgebenden  Ein-
nahmenaufteilung. Ausgleichsfähig ist  

 die Differenz der so errechneten Beträge 
 für die jeweiligen Verkehrsleistungen. 
 
4.3.3 In der Nr. 4.3.1 entsprechenden Weise ist 
 die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung 
 anderer Ausgleichszahlungen aus  
 allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 
 Einsparungen der Empfänger nach Nr. 2 
 bei Leistungen aus allgemeinen  
 Vorschriften sind gegenzurechnen. 
 
4.3.4 Zur anteiligen Deckung der  
 Umsetzungskosten des  
 Deutschlandtickets durch entstandene 
 Vertriebsmehrkosten in der  
 Umsetzungsphase 2024 wird den  
 Empfängern beziehungsweise über diese 
 den Verkehrsunternehmen, die – selbst 
 oder mittelbar über ihre  

Vertriebsdienstleister – das  Deutsch-
landticket vertreiben folgende  

 Pauschale gewährt: Für jedes als  
 Chipkarte verkaufte Deutschlandticket 
 wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein 
 Betrag von 1,50 Euro gewährt. Für jedes 
 nicht als Chipkarte verkaufte 
 Deutschlandticket wird pro Monat seiner 
 Gültigkeit jeweils ein Betrag von 1,20 Euro 
 gewährt. Maßgeblich ist im ersten Schritt 
 die tatsächlich verkaufte Zahl von  
 Monatsstücken Deutschlandtickets vor 
 Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus dem 
 späteren Zuscheidungsbetrag im Rahmen 
 der Einnahmeaufteilung rechnerisch eine 
 andere Zahl von Tickets, so ist dies 
 unbeachtlich. Von der so ermittelten 
 Ticket-Anzahl ist in einem zweiten Schritt 
 der nachfolgende Abzug vorzunehmen, 
 um auch vor Einführung bereits  
 vorhandene Vertriebskosten zu  
 berücksichtigen: Für jedes am 30. April 
 2023 bestehende Abonnement  
 (Kundenzahl) wird ein Abzug von 8 Tickets 
 als Chipkarte vorgenommen. Maßgeblich 
 ist dabei die Kundenzahl, die nach Nr. 
 5.4.4, Sätze 1 bis 4 der Muster-Richtlinien 
 zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
 im öffentlichen Personennahverkehr im 
 Zusammenhang mit dem  

 Deutschlandticket im Jahr 2023 aus 
 Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 
 2023 (veröffentlicht unter:  

infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.htm
l) für den Ausgleich 2023 ermittelt wurde. 
Es ist durch geeignete vertragliche  Re-
gelungen mit den für den Vertrieb  

 beauftragten Dienstleistern  
 sicherzustellen, dass die Pauschalen 
 aufwandsgerecht ausgereicht werden. 
 Führt die Berechnung der  
 Vertriebspauschale zu einem negativen  
 Betrag, ist dieser nicht als Ersparnis zu 
 berücksichtigen. Nicht erstattungsfähig 
 sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche 
 Betriebsleistungen. 
 
4.3.5 Der Ausgleich für die ergänzende  
 Ermäßigung des Ermäßigungstickets 
 ergibt sich aus der Differenz zwischen den 
 nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 anzusetzenden 
 Fahrgeldeinnahmen und den  
 tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus 
 dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 
 
4.3.6  Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 
 4.3.5 errechneten Minderungen ist der 
 ausgleichsfähige Betrag. 
 
4.3.7 Erbringt ein Verkehrsunternehmen  Be-

triebsleistungen in dem Gebiet  
 mehrerer Aufgabenträger und können die 
 nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig 
 der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet 
 der Aufgabenträger zugeordnet werden, 
 sind diese auf der Grundlage der im Gebiet 
 des jeweiligen Aufgabenträgers  
 erbrachten Fahrzeug-, Wagen-  

beziehungsweise Zugkilometer des  Ka-
lenderjahres 2024 den  

 Aufgabenträgern zuzuordnen. Die  
 beteiligten Aufgabenträger oder  

Bewilligungsbehörden können eine  ab-
weichende Aufteilung vereinbaren. 

 
4.4 Sofern Empfänger Abschlagszahlungen 
 erhalten haben, sind diese auf den nach 
 Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag 
 anzurechnen. 
 
4.5 Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten 
 Ausgleichsbetrag erhalten  
 Verkehrsverbünde, die  
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Verkehrsunternehmen des verbundfreien 
Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie 
der Einnahmenaufteilung beim 
Deutschlandticket unterstützen (Verbund-
Patenschaften), für im Rahmen der  Un-
terstützung zu leistende tatsächliche  

 Aufwendungen einen Ausgleich in Form 
 einer Einmalzahlung in Höhe von maximal 
 60 000 Euro je Verkehrsverbund. 
 
5.  Sonstige Bestimmungen 
 
5.1 Es ist sicherzustellen, dass bei   

Weiterleitung der Billigkeitsleistungen 
nach Nr. 3 an Verkehrsunternehmen eine 
Überkompensation der aus der Einführung 
des Deutschlandtickets einschließlich des 
Ermäßigungstickets resultierenden  wirt-
schaftlichen Nachteile ausgeschlossen 
ist. Soweit die beihilferechtliche 
Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der 
Überkompensationsprüfung aus Gründen 
der Gleichbehandlung als Maßstab auch 
nur die Mindestanforderungen aus dem 
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 zur Anwendung kommen. Der 
finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus 
der Summe der (positiven oder negativen) 
Auswirkungen der Erfüllung der  ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtung des 
Verkehrsunternehmens zur Anerkennung 
und Anwendung des Deutschlandticket-
Tarifs auf die Einnahmen des  Ver-
kehrsunternehmens sowie auf seine 
Kosten (Vertriebsmehrkosten), soweit 
diese als zusätzlicher Nachteil vom  Ver-
kehrsunternehmen bei der  Ausgleichs-
berechnung geltend gemacht  wer-
den.  Im Hinblick auf die  Vertriebs-
mehrkosten wird geprüft, ob die  Vo-
raussetzungen der Nr. 4.3.4 vorliegen. 
Sonstige Kosten des  Verkehrsunterneh-
mens sind nicht  Gegenstand dieser 
Überkompensationskontrolle. 

 
5.2  Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, 

 dass es sich bei den Angaben um 
 subventionserhebliche Tatsachen im 
 Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches 
 handelt und dass Subventionsbetrug nach 
 dieser Vorschrift strafbar ist. Eine  Dop-
pelförderung ist ausgeschlossen. 

 
5.3 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass 

 sichergestellt wird, dass die erforderlichen 
 Daten für das Monitoring und die  Ein-
nahmeaufteilung gemäß der aktuell  gülti-
gen Fassung des Beschlusses des  Koor-
dinierungsrates für ein bundesweites 
 Clearingverfahren zur Zuscheidung der 
 Einnahmen aus dem Deutschlandticket 
 auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ 
 fristgerecht an die von der  Arbeitsge-
meinschaft aus dem Verband  Deut-
scher Verkehrsunternehmen e. V., der 
Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bun-
desverband Deutscher Omnibusunterneh-
men e. V. und dem Bundesverband Schie-
nenNahverkehr e. V. gebildete EAV-
Clearingstelle gemeldet werden. Die Mel-
dung der Deutschlandtickets an die Clea-
ringstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag 
des Folgemonats. Die Meldung der Ver-
käufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt 
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats. 
Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnah-
men inklusive tariflicher Fortschreibung 
gemäß den Bestimmungen dieser Richtli-
nien erfolgt einmalig monatsscharf für das 
gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 
2024; sie sind erforderlichenfalls unver-
züglich zu korrigieren oder zu aktualisie-
ren. 

 
5.4 Die Empfänger sind zu verpflichten, bis 

zum 31. März 2026 die tatsächlich entstan-
denen nicht gedeckten Ausgaben auf der 
Grundlage der in Nr. 4.3 genannten Be-
rechnungsmethode nachzuweisen. Dem 
Nachweis sind insbesondere Bestätigun-
gen der Verbundorganisationen über die 
aufzuteilenden Einnahmen der Monate Ja-
nuar bis Dezember 2019 und die Einnah-
meaufteilungen sowohl für die nach Nr. 
4.3.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnah-
men als auch für die nach Nr. 4.3.1.2 er-
mittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnah-
men der Monate Januar bis Dezember 
2024 sowie eine Bescheinigung eines 
Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldein-
nahmen der Jahre 2019 und 2024 im 
Haustarif beziehungsweise nach BBDB 
beizufügen. Weiterhin ist jeder Leistungs-
empfänger zu verpflichten, dem Nachweis 
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die Anzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten im Sinne der Nr. 4.3.1.1 zu den 
Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 
2025 beizulegen. Die Bewilligungsbehörde 
kann weitere Unterlagen anfordern. 

 
5.5 Die Empfänger sind zu verpflichten, bis 

zum 31. März 2026 die Anzahl der verkauf-
ten Ermäßigungstickets nachzuweisen. 
Diese Zahlen und daraus resultierende 
Mindereinnahmen sind getrennt auszuwei-
sen nach Studierenden sowie den weite-
ren Berechtigten (Auszubildende und Frei-
willigendienstleistende). Die Angaben be-
treffend die Studierenden sind getrennt 
nach den einzelnen solidarischen Semes-
tertickets beziehungsweise ohne Semes-
terticket darzustellen. 

 
5.6 Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 

4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 31. 
März 2026 die tatsächlichen Aufwendun-
gen für den Zeitraum April 2023 bis Mai 
2024 nachzuweisen. 

 
5.7 Billigkeitsleistungen, die über den reinen 

Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben 
nach Maßgabe der Nr. 4.3 beziehungs-
weise die tatsächlichen Aufwendungen für 
Zwecke gemäß Nr. 4.5 hinausgehen, sind 
vom Empfänger zurückzufordern. In der 
Regel sind die zurückgeforderten Beträge 
nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetz-
ten Frist erstattet werden. Sollte sich her-
ausstellen, dass der tatsächliche aus-
gleichsfähige Betrag den prognostizierten 
übersteigt, ist eine Anpassung der gewähr-
ten Billigkeitsleistung vorzunehmen. Satz 
3 gilt nicht für die Leistungen nach Nr. 4.5. 

 
5.8 Der nach diesen Richtlinien gewährte Aus-

gleich kann ganz oder teilweise zurückge-
fordert werden, wenn der Empfänger die 
Auflagen nach den Nrn. 5.2 bis 5.7 nicht 
oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten 
Frist erfüllt hat. 

 
 

6. Verfahren 
 
6.1 Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeits-

leistungen ist bis zum 30. September 2024 
zu stellen. Die Bewilligungsbehörde kann 

verspätete Anträge zulassen. Der Antrag 
hat die Berechnung beziehungsweise 
Schätzung der voraussichtlichen nicht ge-
deckten Ausgaben auf der Grundlage der 
in der Nr. 4.3 genannten Berechnungsme-
thode sowie eine Erklärung zur Höhe der 
bereits erhaltenen Abschlagszahlungen im 
Sinne der Nr. 4.4 zu enthalten. Sofern ein 
Antrag auf Einmalzahlung gemäß Nr. 4.5 
gestellt wird, sind die unterstützenden Ver-
kehrsverbünde und die Verkehrsunterneh-
men, die unterstützt werden, anzugeben.  

 
6.2  Bewilligungsbehörde für die Unternehmen 

des Schienenpersonennahverkehrs und 
die Bayerische Eisenbahngesellschaft 
mbH ist das Staatsministerium für Woh-
nen, Bau und Verkehr. Bewilligungsbe-
hörde für die übrigen Antragsteller ist die 
Bezirksregierung, in deren Bezirk der Leis-
tungsempfänger seinen Sitz hat.  

 
6.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbund-

organisationen über die Minderungen ge-
mäß der Nr. 4.3.1 sowie weitere begrün-
dende Unterlagen beizufügen. 

 
6.4 Die Leistungsempfänger erhalten auf An-

trag bis zur Bewilligung der nach Nr. 6.1 zu 
beantragenden Billigkeitsleistung Ab-
schlagszahlungen nach Maßgabe der Nrn. 
6.4.1 bis 6.4.3. In den Fällen der Nr. 4 rei-
chen die Leistungsempfänger die Voraus-
zahlungen aus. 

 
6.4.1 Die Leistungsempfänger erhalten für die 

Monate Januar 2024 bis April 2024 auf An-
trag eine erste Abschlagszahlung in Höhe 
von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vor-
läufig für das Deutschlandticket gewährten 
Ausgleichsleistungen. Der Antrag auf die 
erste Abschlagszahlung ist bis zum 29. 
Februar 2024 über das DTBY Portal zu 
stellen. Die Auszahlung der ersten Ab-
schlagszahlung erfolgt ab dem 1. März 
2024. Für die Monate Mai bis August 2024 
erhalten die Leistungsempfänger auf An-
trag eine zweite Abschlagszahlung ent-
sprechend dem für dem Zeitraum Mai bis 
August 2024 entsprechend den Vorgaben 
des DTBY Portals prognostizierten Mittel-
bedarf für das Jahr 2024. Der Antrag auf 
die zweite Abschlagszahlung ist bis zum 
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30. April 2024 über das DTBY Portal zu 
stellen. Die zweite Abschlagszahlung wird 
in monatlichen Tranchen jeweils ab dem 
20. der Monate Mai, Juni, Juli und August 
2024 ausgezahlt. Eine dritte Abschlags-
zahlung für die Monate September bis De-
zember 2024 wird auf Antrag entspre-
chend des voraussichtlichen Bedarfs ge-
währt. Die Antragsfrist, die Vorgaben zur 
konkreten Ermittlung des voraussichtli-
chen Bedarfs und die konkrete Abwicklung 
der dritten Abschlagszahlung richtet sich 
nach den entsprechenden, durch das 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr festzulegenden Vorgaben im 
DTBY Portal. Die Auszahlung der dritten 
Abschlagszahlung erfolgt entsprechend 
dem in Satz 6 vorgesehenen Vorgehen in 
monatlichen Tranchen. Der Betreiber des 
DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten berechtigt, soweit 
dies zur Abwicklung der Leistungen erfor-
derlich ist.  

 
6.4.2 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen ge-

mäß Nr. 6.4.1 erhalten die Aufgabenträger 
auf Antrag Abschlagszahlungen auf die 
Ausgleichsleistungen für die Minderein-
nahmen aus dem Ermäßigungsticket wie 
folgt: Jeweils zum 20. des auf die Gültigkeit 
des jeweils ausgegebenen Tickets folgen-
den Monats können Abschlagszahlungen 
über das DTBY Portal beantragt werden. 
Hierzu ist die Anzahl der jeweils ausgege-
benen gültigen Ermäßigungstickets zu 
melden. Die Höhe der Abschlagszahlung 
beträgt je gemeldetem verkauften Ermäßi-
gungsticket 20 Euro. Der Betreiber des 
DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten berechtigt, soweit 
dies zur Abwicklung der Leistungen erfor-
derlich ist.  

 
6.4.3  Das Staatsministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr kann im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und 
für Heimat ergänzende Regelungen über 
Abschlagszahlungen treffen.  

 
6.5  Die Modalitäten der Auszahlung werden 

im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  

 
6.6  Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, 

bei den Empfängern der Leistungen Prü-
fungen gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
BayHO durchzuführen. 

 
7. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung 

vom 1. Januar 2024 in Kraft und am 30. 
Juni 2026 außer Kraft.  

 
Anlage: Besondere Bestimmungen zum bayeri-
schen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleis-
tende (Ermäßigungsticket) ab dem 1. Januar 2024 
(siehe oben, Anlage 1) 
 
Dr. Thomas G r u b e r  
Ministerialdirektor 
 
Anlage 3:  Anlage zum Verfahren der Ermittlung 
der Höhe des bestandssichernden Betrages je 
Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den je-
weiligen Aufgabenträger in Nachfolge des Aus-
gleichs nach § 45a des Personenbeförderungsge-
setzes 
 
1. Grundlegendes Verfahren: 
Die Aufteilung der bestandssichernden Leistun-
gen (im Folgenden kurz „Leistung(en)“) an die 
Verkehrsunternehmen erfolgt grundsätzlich auf 
Basis der im Jahr 2019 erhaltenen § 45a-Mittel. 
Bei wesentlichen Änderungen kann auch das Jahr 
2022 herangezogen werden. Die Aufteilung der 
Leistung erfolgt auf einzelne Linien bzw. Linien-
bündel (gleiches Ablaufdatum der Genehmigun-
gen) und bei aufgabenträgerübergreifenden Li-
nien auf einzelne Aufgabenträger. Wenn keine in-
dividuelle sachgerechte Aufteilung in bestehen-
den Delegationsvereinbarungen erfolgt, erfolgt 
die Aufteilung bei aufgabenträgerübergreifenden 
Linien anhand des Verhältnisses der Nutzplatzki-
lometer der jeweiligen Linie auf das Gebiet der be-
troffenen Aufgabenträger. Durch eine möglichst 
weitgehende Nutzung von bereits von den Regie-
rungen in den Ausgleichsjahren 2019 bis 2022 ge-
prüften Daten kann der Nachweis- und Nachprü-
fungsaufwand reduziert werden. Durch die Nut-
zung der kommunalen Zusammenarbeit und den 
Zusammenschluss von Aufgabenträgern mit ge-
meinsamen und großflächigen Regelungen und 
Abrechnungen kann das Verfahren deutlich ver-
einfacht und insbesondere die Anzahl der auf 
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mehrere Aufgabenträger aufzuteilenden Linien 
deutlich reduziert werden. 
Ebene 1: Das Verkehrsunternehmen beantragt 
die Leistungen, abgegrenzt entsprechend den un-
tenstehenden Verfahren für die Linien / Linienbün-
del im Deutschlandticket-Portal (im Folgenden 
kurz „Portal“). Neben der Antragssumme fügen 
sie die Unterlagen zur Abgrenzung der Linien / Li-
nienbündel bei. Die Verkehrsunternehmen bean-
tragen bis zum 1. März 2024 auf Basis einer ers-
ten Prognose / Hochrechnung einen Abschlag von 
50 % der Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024. 
Zum 1. September 2024 beantragen die Ver-
kehrsunternehmen den Ausgleich für das ge-
samte Jahr. Hierzu ergänzen sie die Unterlagen 
zur Abgrenzung der Linien / Linienbündel entspre-
chend dem untenstehenden Verfahren bei. Sofern 
Verkehrsunternehmen auf der Grundlage öffentli-
cher Dienstleistungsaufträge tätig sind und diese 
eine Anrechnung der § 45a-Mittel auf den Aus-
gleich vorsehen, kann der Aufgabenträger, ein 
Zweckverband oder eine Verkehrsverbundgesell-
schaft der Aufgabenträger die Mittel insgesamt für 
alle so beauftragten Linienverkehre beantragen. 
Verkehrsunternehmen können die Aufgabenträ-
ger, einen Zweckverband oder eine Verkehrsver-
bundgesellschaft der Aufgabenträger ermächti-
gen, in ihrem Auftrag die Ausgleichsleistungen zu 
beantragen. 
Ebene 2: Auch die Abwicklung zwischen Aufga-
benträgern und Regierungen / Freistaat erfolgt 
über das Portal. Zum 1. April des Jahres erhalten 
die Aufgabenträger 50 % der Leistungen vom 
Freistaat, um die Abschlagszahlungen an die Ver-
kehrsunternehmen ausreichen zu können oder für 
die Finanzierung von Verkehren, die auf Grund-
lage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
(öDA-Verkehr) erbracht werden. Zieltermin für die 
Ausreichung der Abschlagszahlung an die Ver-
kehrsunternehmen ist spätestens der 31. Mai des 
Jahres. Zum 1. Oktober des Jahres erhalten die 
Aufgabenträger die weiteren 50 % der Leistungen 
vom Freistaat zur Weitereichung an die Verkehrs-
unternehmen bzw. zur Finanzierung von öDA-
Verkehren. Zieltermin für die Ausreichung der 
Zahlung an die Verkehrsunternehmen ist spätes-
tens der 15. November des Jahres. 
 
2. Fallgruppe 1: „subjektiver Wechsel der Leis-
tungen“  
Charakteristik: Die zugrundeliegenden Linien / Li-
nienbündel sind seit 2019 im Wesentlichen unver-
ändert geblieben. Unwesentliche Änderungen 

sind unbeachtlich. Zur Unterscheidung von we-
sentlichen und unwesentlichen Änderungen kann 
insbesondere die Abgrenzung nach § 2 Abs. 2 Nr. 
1 PBefG im Verhältnis zu § 40 Abs. 2 PBefG her-
angezogen werden. Vorab: Wenn bei den Ver-
kehrsunternehmen bei der Aufteilung der Leistun-
gen durch Auslaufen von Linien rechnerisch ein 
negativer Betrag bezogen auf das Gebiet einzel-
ner oder mehrerer Aufgabenträger entstehen 
würde, so ist dieser „auf Null“ zu setzen, d.h. in 
diesem Fall besteht kein Ausgleichsanspruch des 
Verkehrsunternehmens für die verbleibenden Li-
nien. Die Gesamtsumme der auf das Unterneh-
men entfallenden Leistungen muss dem Wert der 
§ 45a-Mittel des Jahres 2019 für die in der Be-
standssicherung befindlichen Linien entsprechen. 
Falls es bei den Einzelberechnungen zu Abwei-
chungen kommt, erfolgt eine gleichmäßige An-
passung der Werte aller Linien, um in der Summe 
den Gesamtwert des Jahres 2019 zu erreichen. 
 
a) Ein Unternehmen ist ausschließlich im Gebiet 
eines Aufgabenträgers tätig  
Das Unternehmen betreibt sowohl das gesamte 
Jahr 2019 als auch jetzt Linien ausschließlich auf 
dem Gebiet eines Aufgabenträgers. Es beantragt 
den Wert entsprechend der Bewilligung der § 45a-
Mittel für das Jahr 2019. Wenn Linien zu unter-
schiedlichen Zeiten enden, erfolgt die Aufteilung 
der auf die Linien / Linienbündel entfallenden an-
teiligen Leistungen nach dem unter b)a) darge-
stellten Verfahren. 
b) Ein Unternehmen ist im Gebiet mehrerer Auf-
gabenträger tätig  
b)a) Alle Linien verlaufen jeweils nur im Gebiet ei-
nes Aufgabenträgers  
Ein Unternehmen hat 2019 als auch jetzt Linien 
auf dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger. Der § 
45a-Ausgleich von 2019 wird vom Unternehmen 
bezogen auf die Linien / Linienbündel auf die ein-
zelnen Aufgabenträger aufgeteilt und bei den je-
weiligen Aufgabenträgern separat beantragt.  
Die Aufteilung des § 45a-Ausgleichs 2019 auf die 
Linien erfolgt unternehmensweit einheitlich 
nach einem der folgenden Verfahren: 
Verfahren 1: [Hinweis: voraussichtlich insbeson-
dere für „Mischfälle“ Brutto-öDA / eigenwirtschaft-
liche Verkehre interessant]  
Unternehmen berechnen den „§ 45a-Wert“ der je-
weiligen Linien nach den bundesrechtlichen Be-
rechnungsvorgaben Der § 45a-Ausgleich 2019 
wird im Verhältnis der sich so ergebenden Werte 
aufgeteilt.  
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Verfahren 2: Unternehmen berechnen den „§ 45a-
Wert“ der jeweiligen Linie mit unternehmensweiter 
mittlerer Reiseweite und anhand der Schülerzah-
len je Linie. Der § 45a-Ausgleich 2019 wird im Ver-
hältnis der sich so ergebenden Werte aufgeteilt.  
Verfahren 3: Im begründeten Einzelfall kann bei 
Bedarf ein abweichendes Vorgehen vereinbart 
werden: Bei einem abweichenden Vorgehen ist 
eine Abstimmung zwischen dem Verkehrsunter-
nehmen und den betroffenen Aufgabenträgern er-
forderlich. Dem abweichenden Vorgehen muss 
von der jeweiligen Regierung vorab zugestimmt 
werden. Sind mehrere Regierungen betroffen, ist 
die Regierung federführend zuständig, bei dem 
das Verkehrsunternehmen den Sitz hat. Die feder-
führende Regierung hat sich mit den anderen Re-
gierungen abzustimmen.  
Bei dem abweichenden Vorgehen ist darauf zu 
achten, dass die Ermittlung der Höhe des auf die 
Linien aufzuteilenden § 45a-Ausgleichs 2019 
sachgerecht ist und keine Benachteiligung oder 
Bevorzugung gegenüber den Verfahren 1 und 2 
entsteht. 
b)b) Aufgabenträgerübergreifende Linien  
Bei aufgabenträgerübergreifenden Linien sollte 
geprüft werden, ob regelmäßig bestehende Dele-
gationsvereinbarungen oder öffentliche Dienst-
leistungsaufträge genutzt und entsprechend 
(auch für die Nachfolgeregelung) erweitert werden 
können. Die Summe der aufgeteilten Werte ent-
spricht dabei dem Gesamtwert der § 45-Mittel 
2019 (siehe oben). Die Aufteilung der § 45-Mittel 
2019 auf die einzelnen Linien erfolgt entspre-
chend einem der oben unter b)a) genannten Ver-
fahren. Soweit die Finanzierungszuständigkeit auf 
einen Aufgabenträger delegiert ist, gewährt dieser 
dem Verkehrsunternehmen diesen Ausgleich in 
Gänze. Die Aufteilung des je einzelner Linien er-
mittelten Werts auf die Aufgabenträger erfolgt – 
wenn die ggf. bestehende Delegationsvereinba-
rung zwischen den Aufgabenträgern keine abwei-
chende Aufteilung für die gegenseitige Refinan-
zierung vorsieht – entsprechend der anteilig er-
brachten Nutzplatzkilometer auf dem Gebiet des 
jeweiligen Aufgabenträgers. Die Gesamtsumme 
des auf das Unternehmen entfallenden Aus-
gleichs muss dem Wert des Jahres 2019 entspre-
chen (siehe oben). 
c) Wechsel von Linien zwischen Unternehmen 
nach 2019 (egal ob verbundene oder „fremde“ Un-
ternehmen)1  

Hier ist die besondere Herausforderung, dass für 
ein und die gleiche Linie bei verschiedenen Unter-
nehmen unterschiedliche Höhen bei der Aus-
gleichsberechnung nach der 45a-Logik resultie-
ren können. Die „45a-Mittel“ 2019 beruhen auf der 
Kalkulation der „abgebenden“ Unternehmen, also 
jeweils auf deren eigenen betriebsindividuellen 
Werten und unternehmensspezifischen Ergebnis-
sen. Daher sind diese auch für die Bestandssiche-
rung die korrekteren Daten. Dies kann bei dem die 
Linie „aufnehmenden“ Unternehmen zu einem hö-
heren oder einem niedrigeren Wert als 2019 für 
die jeweilige Linie führen. Es erfolgt durch die Auf-
gabenträger und ggf. durch die zuständige Regie-
rung ein Plausibilitätsabgleich zwischen den Er-
gebnissen der „aufnehmenden“ und „abgeben-
den“ Unternehmen wie nachfolgend dargestellt. 
„abgebendes“ Unternehmen: Die Berechnung der 
Minderung des Ausgleichs durch den Linienwech-
sel erfolgt in nachvollziehbarer und kontrollierba-
rer Art und Weise auf Grundlage der Daten des § 
45aAusgleichs 2019 und wird von der Summe der 
Ausgleichsleistungen an das „abgebende“ Unter-
nehmen wie bei anderen wegfallenden Linienver-
kehren/auslaufenden Liniengenehmigungen in 
Abzug gebracht. (Verfahren 1, 2 oder 3 – siehe 
oben b)a)). 
„aufnehmendes“ Unternehmen: Wenn der Wech-
sel in den Jahren 2020 bis 2022 vorgenommen 
wurde, bestehen sowohl für das aufnehmende als 
auch das abgebende Unternehmen von den Re-
gierungen verbeschiedene Daten mit den unter-
nehmensindividuellen Werten der mittleren Reise-
weite und der Sollkostensatzgruppe. Auf Basis 
dieser Daten für das aufnehmende Unternehmen 
ist (wenn möglich für 2022) eine nachprüfbare 
Aufteilung einschließlich der „aufgenommenen Li-
nien“ entsprechend den unter b) beschriebenen 
Szenarien vorzunehmen (Verfahren siehe oben). 
Für Wechsel in den Jahren 2023 und 2024 ist eine 
entsprechende, nachvollziehbare Berechnung 
durch das „aufnehmende“ Unternehmen erforder-
lich. Diese wird zur Plausibilisierung mit den Wer-
ten des „abgebenden“ Unternehmens 2019 abge-
glichen. Führt das „aufnehmende“ Unternehmen 
den Verkehr auf der Grundlage eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags durch und sieht dieser 
vor, dass die § 45a-Mittel auf den Ausgleich in tat-
sächlicher Höhe angerechnet werden, soll grund-
sätzlich der Wert des „abgebenden“ Unterneh-
mens 2019 angesetzt werden. Dieses Vorgehen 
gilt auch für Aufteilung der § 45a-Mittel von Unter-
nehmen in getrennte Einheiten oder Übernahmen 
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und Integration von Linien. Die Regelungen finden 
bei Übertragung (inklusive Rückübertragung) der 
Betriebsführung i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG in 
gleicher Weise Anwendung. 
1 Dies betrifft unter anderem neue Genehmigungs-
inhaber bei der Neuerteilung von auslaufenden ei-
gen- oder gemeinwirtschaftlichen Liniengenehmi-
gungen oder die (teilweise) Übernahme von Un-
ternehmen. Für die Definition von verbunden Un-
ternehmen ist insbesondere § 271 Absatz 2 des 
Handelsgesetzbuches heranzuziehen. 
 
3. Fallgruppe 2: Änderung des Leistungsum-
fangs / wesentliche Umgestaltung  
a) Änderung in den Jahren 2020 bis 2022  
Für wesentliche Änderungen im Linienangebot / 
neue Verkehre, die in den Jahren 2020 bis 2022 
erfolgten, liegen von den Regierungen verbe-
schiedene Daten vor. Für die Höhe des Aus-
gleichs sollen, wenn möglich, die Daten aus dem 
Jahr 2022 herangezogen werden. Die Aufteilung 
auf die Aufgabenträger erfolgt entsprechend den 
obigen Verfahren.  
b) Änderung in den Jahren 2023 oder 2024  
Für wesentliche Änderungen im Linienangebot / 
neue Verkehre in den Jahre 2023 oder 2024 kann 
nicht auf von den Regierungen bestätigte Daten 
zurückgegriffen werden. Hier ist eine valide und 
nachvollziehbare Berechnung des Unternehmens 
beim Aufgabenträger und des Aufgabenträgers 
bei den Regierungen, insbesondere unter Rück-
griff auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen der Bestandssicherung erforderlich. Im 
Einzelfall können die Regierungen weitere Unter-
lagen nachfordern oder bei Unstimmigkeiten An-
passungen vornehmen.  
c) Änderungen ab 2025 
Für wesentliche Änderungen während der Lauf-
zeit der Bestandssicherung wird die Höhe der 
Ausgleichsleistungen unter entsprechender An-
wendungen der unter b) beschriebenen Vorge-
hensweise angepasst. 
 
4. Sonderkonstellationen:  
a) „Durchtarifierte Umsteiger“ (zwischen mindes-
tens zwei Verkehrsunternehmen), wenn nicht 
durch Einnahmeaufteilung abgebildet  
Die Auszubildenden nutzen mit Umstieg kombi-
nierte Linien verschiedener Unternehmen. Die Be-
antragung der § 45a-Mittel erfolgte hier bisher von 
nur einem der betroffenen Unternehmen und die-
ses bekam bisher auch die Leistungen nach § 45a 

PBefG für alle kombinierten Linien von der Regie-
rung. Das Unternehmen hat dann die von der Re-
gierung erhaltenen Mittel nach einer unterneh-
mensinternen Abstimmung zwischen den be-
troffenen Unternehmen aufgeteilt.  
Bei der Aufteilung der Leistungen von den Regie-
rungen waren bisher nur die antragsstellenden 
Unternehmen bekannt, sodass die „interne Um-
verteilung“ nicht berücksichtigt werden konnte.  
Vorgehen: Die Unternehmen, die bisher die Leis-
tungen von der Regierung erhalten haben, geben 
den Regierungen an, in welcher Höhe die Mittel 
auf die beteiligten Unternehmen aufgeteilt wur-
den. Die „erhaltenden Unternehmen“ melden die-
ses ebenfalls an die Regierungen. Grundlage der 
Meldungen sind die Zahlungen des Jahres 2019. 
Die Regierungen passen im Portal die für die Un-
ternehmen ermittelten Beträge („Unternehmens-
liste“) um die Korrekturbeträge auf Grund von 
„durchtarifierten Umsteigern“ an. Diese „adjus-
tierte“ Unternehmensliste dient zum Abgleich der 
Anträge für die Linien / Linienbündel je Unterneh-
men. 
 
b) Verteilung von Leistungen nach § 45a in Ver-
kehrsgemeinschaften  
In einigen Verkehrsgemeinschaften erfolgte ähn-
lich dem Vorgehen der Einnahmeaufteilung eine 
Umverteilung von Ausgleichsmitteln nach § 45a 
zwischen den antragstellenden Unternehmen und 
Unternehmen, die diese wirtschaftlich erhalten 
(„EAV inkl. 45a“). Diese Umverteilung ist wirt-
schaftlich für die Unternehmen von Bedeutung, ist 
den Regierungen aber unbekannt.  
Vorgehen: Die vorhandene Poolung ist für die Be-
standssicherung transparent zu machen. Die be-
troffenen Verkehrsunternehmen melden den Re-
gierungen, was sie 2019 (falls nicht für 2019 vor-
handen, dann 2022) als Ausgleich auf der jeweili-
gen Linie / Linienbündel erhalten haben und was 
sie an die Verteilung abgegeben haben, um so 
eine angepasste Höhe des Betrages für den Be-
standsschutz des jeweiligen Unternehmens er-
stellen zu können. Vergleiche Vorgehen unter 4a). 
 
c) atypische und unvorhergesehene Sonderkons-
tellationen 
Sollte es bei der Anwendung der beschriebenen 
Vorgehensweisen zu unvorhergesehenen Ver-
werfungen oder atypischen Problemen kommen, 
kann im besonders darzulegenden Einzelfall in 
Abstimmung mit der jeweiligen Regierung ein ab-
weichendes Vorgehen vereinbart werden. 
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Haushaltssatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt 
a.d.Donau für das Jahr 2024 

 
 
Auf Grund des Art. 8 Abs. 2 Satz 1 VGemO er-
lässt die Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt 
a.d.Donau folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 
2.988.300,00 € 
 
und  
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 
479.000,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 400.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckten Bedarfs zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird auf 2.273.300 
€ festgesetzt. Davon entfallen auf die 
 
Stadt Höchstädt   1.265.834 € 
Gemeinde Blindheim     303.247 € 
Gemeinde Finningen     306.879 € 
Gemeinde Lutzingen     161.446 € 
Gemeinde Schwenningen    235.895 € 
    2.273.300 € 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2024 in Kraft. 
 
Höchstädt a.d.Donau, den 24.04.2024 
Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt 
 
 
Stephan Karg 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt 
gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung und damit für die gesamte Zeit ihrer Wirk-
samkeit innerhalb der allgemeinen Dienststun-
den in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Höchstädt auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dillingen a.d.Donau, 25.04.2024 

Markus Müller 

Landrat 


